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Bekanntmachung von Beschlüssen der Sitzung des Stadtrates Kemberg vom 10.12.2024

Nr. Inhalt Abstimmung
55/04/2024-S Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit und Ernennung des Kam. A. Deisin-

ger zum stellv. Ortswehrleiter der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Eutzsch
einstimmig 

beschlossen
56/04/2024-S Hebesatzsatzung 2025 der Stadt Kemberg einstimmig 

beschlossen
57/04/2024-S Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Kemberg mehrheitlich 

beschlossen
58/04/2024-S Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 mit Anlagen der Stadt Kemberg einstimmig 

beschlossen
59/04/2024-S Umschuldung eines Kredites zum 31.12.2024 einstimmig 

beschlossen
60/04/2024-S Neuaufnahme eines Kredites im Haushaltsjahr 2024 einstimmig 

beschlossen
61/04/2024-S Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Fläming-

Elbaue“, „Mulde“ und „Schwarze Elster“ 2024
einstimmig 

beschlossen
62/04/2024-S 1. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände 

„Fläming-Elbaue“, „Mulde“ und „Schwarze Elster“ 2021
einstimmig 

beschlossen
63/04/2024-S Verlängerung der Optionserklärung zum 31.12.2026 gegenüber dem Finanzamt einstimmig 

beschlossen
64/04/2024-S Aufstellungsbeschluss B-Plan „Solarpark Schleesen I“ Erweiterung Plangebiet mehrheitlich 

beschlossen
65/04/2024-S Aufstellungsbeschluss 2. Änderung des Flächennutzungsplanes Schleesen mehrheitlich 

beschlossen
66/04/2024-S Aufstellungsbeschluss B-Plan „Solarpark Schleesen II“ mehrheitlich 

beschlossen
67/04/2024-S Lärmaktionsplan (4. Stufe) der Stadt Kemberg OT Eutzsch einstimmig 

beschlossen
68/04/2024-S 1. Änderung des Kostenübernahmevertrages für den B-Plan „Solarpark Schleesen I“ mehrheitlich 

beschlossen
69/04/2024-S Kostenübernahmevertrag für den B-Plan „Solarpark Schleesen II“ mehrheitlich 

beschlossen
70/04/2024-S Grundstückstausch – Ateritz einstimmig 

beschlossen
71/04/2024-S Personalangelegenheit einstimmig 

beschlossen
72/04/2024-S Personalangelegenheit einstimmig 

beschlossen

Hinweis:
Interessierte Bürger können den Inhalt der Beschlüsse, unter Wahrung des Datenschutzes, im Hauptamt der Stadtverwaltung 
Kemberg, Burgstr. 5, einsehen. Terminabsprache unter 034921 710. Des Weiteren sind die politischen Gremien und die Zusam-
mensetzung der Ausschüsse auf der Homepage www.stadt-kemberg.de veröffentlicht.

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen für die Stadt Kemberg einschließlich aller Ortsteile

ZWEITWOHNUNGSSTEUER
Die Zweitwohnungssteuer der Stadt Kemberg, einschließlich aller Ortsteile, beträgt gem. § 5 Abs.1 der Satzung über die Erhebung 
der Zweitwohnungssteuer vom 15.12.2014, in Kraft getreten am 01.01.2015 10 % des jährlichen Mietaufwandes. Gegenüber dem 
Kalenderjahr 2024 ist damit keine Änderung eingetreten, so dass auf die Erteilung von Zweitwohnungssteuerbescheiden für das 
Kalenderjahr 2025 verzichtet wird.

Die Zweitwohnungssteuer 2025 wird mit dem im zuletzt erteilten Zweitwohnungssteuerbescheid festgesetzten Betrag am 1. Juli 
2025 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit der vierteljährlichen Zahlweise Gebrauch gemacht haben, wird die Zweit-
wohnungssteuer 2025 in Vierteljahresbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2025 fällig. Sollten sich 
die Besteuerungsgrundlagen ändern, werden Änderungsbescheide erteilt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkun-
gen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwerten bekanntgegeben worden ist, schrift-
lich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des VwVfG schriftformersetzend nach § 3a Abs. 3 des VwVfG und § 9a Abs. 5 des 
Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift bei der Stadt Kemberg, Burgstraße 5, 06901 Kemberg, einzulegen. Die Frist wird 
auch durch Eingang bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.
Wird ein Rechtsbehelf erhoben, so befreit dies nicht von der fristgemäßen Zahlung der Abgaben.
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GRUNDSTEUER A & B
Auf Grund der Grundsteuerreform werden alle bisherigen Grundsteuerbescheide kraft Gesetzes zum 31.12.2024 mit Wirkung für 
die Zukunft aufgehoben. Es müssen grundsätzlich neue Grundsteuerbescheide erlassen werden. Seitens der Finanzämter sowie 
der Stadt Kemberg werden keine Aufhebungsbescheide für das Ende der Steuerpflicht zum 31.12.2024 versendet.

Für Gebäude auf fremden Grund und Boden geht ab dem 01.01.2025 die Besteuerung vom Nutzer auf den Eigentümer über und 
somit entfällt die Steuerpflicht für die Nutzer von Garagen, Kleingärten, Bungalows u.ä.

Auf Grund neuer Kassenzeichen für die Grundsteuer A sind Einzugsermächtigungen nicht mehr gültig und müssen neu erteilt 
werden. Ebenso muss der Antrag auf Jahreszahlung (Fälligkeit zum 1.7. des Jahres) neu gestellt werden. Dies ist bis zum 30. Sep-
tember 2025 für das Folgejahr möglich (Vordrucke siehe Homepage).

Vorliegende Einzugsermächtigungen für die Grundsteuer B gelten weitestgehend weiter. Ob eine Einzugsermächtigung vorliegt, 
entnehmen Sie den Grundsteuerbescheiden.

Sollten Sie keine Einzugsermächtigung erteilt haben, ist die festgesetzte Steuer zu den im Bescheid angegebenen Fälligkeitstermi-
nen auf das Konto der Stadt Kemberg zu überweisen:

IBAN: DE25 8055 0101 0000 0063 86. Als Zahlungsgrund ist das im Bescheid angegebene Kassenzeichen zu vermerken.
Erteilte Daueraufträge bei Ihrer Bank sind von Ihnen an die neuen Steuerbeträge anzupassen.
Wir empfehlen Ihnen die Erteilung einer Einzugsermächtigung zu Gunsten der Stadt Kemberg. Bestehende Daueraufträge bei Ihrer 
Bank sind dann von Ihnen zu kündigen.
Die Stadt Kemberg hat im § 1 der Satzung über die Erhebung der Realsteuern in der Fassung vom 10.12.2024, in Kraft getreten am 
01.01.2025, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wie folgt festgesetzt:
Stadt Kemberg
einschließlich der

Grundsteuer A Grundsteuer B
Wohngrundstücke

Grundsteuer B
Nichtwohngrundstücke

Ortsteile Ateritz, Bergwitz, Bietegast, Bleddin, Boos, Dabrun, 
Dorna, Eutzsch, Gaditz, Globig, Gniest, Gommlo, Klitzschena, 
Lammsdorf, Lubast, Melzwig, Naderkau, Pannigkau, Rackith, 
Radis, Reuden, Rotta, Rötzsch, Schleesen, Selbitz, Uthausen 
u. Wartenburg 310 v. H. 420 v. H. 750 v. H.

HUNDESTEUER
Die Hundesteuersätze der Stadt Kemberg, einschließlich aller Ortsteile, bleiben gegenüber dem Kalenderjahr 2024 unverändert, so 
dass auf die Erteilung von Hundesteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2025 verzichtet wird. Gemäß § 6 Abs.1 der Hundesteuer-
satzung vom 15.10.2019, in Kraft getreten am 01.01.2020 werden die Hundesteuersätze wie folgt festgesetzt:
Stadt Kemberg 
einschließlich der

1. Hund 2. Hund 3. Hund
u. jeder weitere

Für den 
1. Gefährlichen Hund

Für jeden weiteren 
gefährlichen Hund

Ortsteile Ateritz, Bergwitz, Bietegast, 
Bleddin, Boos, Dabrun, Dorna, Eutzsch, 
Gaditz, Globig, Gniest, Gommlo, 
Klitzschena, Lammsdorf, Lubast, Melzwig, 
Naderkau, Pannigkau, Rackith, Radis, 
Reuden, Rotta, Rötzsch, Schleesen, 
Selbitz, Uthausen u. Wartenburg 42,00 € 72,00 € 108,00 € 480,00 € 480,00 €

Die Hundesteuer 2025 wird mit dem im zuletzt erteilten Hundesteuerbescheid festgesetzten Betrag am 1. Juli 2025 fällig. Für 
Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit der vierteljährlichen Zahlweise Gebrauch gemacht haben, wird die Hundesteuer 2025 in 
Vierteljahresbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2025 fällig. Sollten sich die Besteuerungsgrundla-
gen ändern, werden Änderungsbescheide erteilt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkun-
gen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwerten bekanntgegeben worden ist, schrift-
lich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des VwVfG schriftformersetzend nach § 3a Abs. 3 des VwVfG und § 9a Abs. 5 des 
Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift bei der Stadt Kemberg, Burgstraße 5, 06901 Kemberg, einzulegen. Die Frist wird 
auch durch Eingang bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.
Wird ein Rechtsbehelf erhoben, so befreit dies nicht von der fristgemäßen Zahlung der Abgaben.

Kemberg, den 11. Dezember 2024

Seelig
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Hebesatz-Satzung über die Festsetzung  
der Realsteuerhebesätze der Stadt Kemberg

Auf der Grundlage der § 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBl. 
LSA S. 288), der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. 12. 1996 (GVBl. 
LSA S. 405), der §§ 1, 25 und 27 des Gesetzes zur Reform des Grundsteuergesetzes vom 07. 08. 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt 
geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 19. 12. 2008 (BGBl. I S. 2794) und der §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10. 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 02. 11. 2015 (BGBl. 
I S. 1834) m. W. v. 01. 01. 2016 hat der Stadtrat der Stadt Kemberg in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Die Hebesätze für Realsteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2025 für die Stadt Kemberg einschließlich der Ortsteile Ateritz, 
Bergwitz, Bietegast, Bleddin, Boos, Dabrun, Dorna, Eutzsch, Gaditz, Globig, Gniest, Gommlo, Klitzschena, Lammsdorf, Lubast, 
Melzwig, Naderkau, Pannigkau, Rackith, Radis, Reuden, Rotta, Rötzsch, Schleesen, Selbitz, Uthausen und Wartenburg wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 310 v. H.
b) für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B) 420 v. H.

für die Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) 750 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hebesatz-Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Kemberg vom 03.11.2014 außer 
Kraft.

Kemberg, den 11.12.2024

Seelig
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kemberg

Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schleesen der Stadt Kemberg  
und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zur 1. Änderung  

des Flächennutzungsplanes Schleesen

Der Stadtrat der Stadt Kemberg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.05.2024 die Aufstellung der 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes Schleesen in der Stadt Kemberg beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht.

Ziel und Zweck der Planung
Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird erforderlich, wenn in Teilbereichen bei der Planung neuer Vorhaben 
eine Abweichung von den ursprünglichen Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes vorgesehen ist. Dieser Fall 
tritt ein, wenn aufgrund geänderter Rahmenbedingungen, Bedürfnisse oder kommunalpolitischer Willensbildung die bisherige Dar-
stellung keine Grundlage für die konkrete verbindliche Bauleitplanung in Form eines Bebauungsplanes mehr bietet.

Der Stadt Kemberg liegt ein Antrag eines Investors zu Entwicklung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf der Gemarkung Schlee-
sen, nördlich von Naderkau und nordwestlich der Ortslage Schleesen, vor. Die Fläche ist Bestandteil des Freiflächenphotovolta-
ikanlagenkonzeptes der Stadt Kemberg, beschlossen als städtebauliches Konzept durch den Stadtrat Kemberg am 13.05.2024.

Die Anpassung an künftige Entwicklungsziele begründet die Änderung des Flächennutzungsplanes, rechtswirksam seit 28.06.2006. Der 
derzeitige Flächennutzungsplan stellt in dem von der Änderung betroffenen Bereich eine Fläche für die Landwirtschaft dar. Die neue 
(geänderte) Darstellung soll in Form von Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaik“ erfolgen.
Parallel zum Planverfahren der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schleesen beabsichtigt die Stadt auf den Gemarkungsflächen 
des Ortsteils Schleesen einen Bebauungsplan für den Änderungsbereich gemäß § 8 Abs. 3 BauGB aufzustellen, der mit der Bezeichnung 
Bebauungsplan „Solarfeld Schleesen I“ die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von verbindlichem öffentlichem 
Baurecht für eine Freiflächenphotovoltaikanlage bereitstellen soll. Der Bebauungsplan „Solarpark Schleesen I“, welcher mit seinem Auf-
stellungsbeschluss ebenfalls auf den 13.05.2024 datiert, wurde hinsichtlich seines Plangeltungsbereiches mit Beschluss des Stadtrates 
Kemberg vom 10.12.2024 geändert. Der geänderte Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes wurde, um dem Aufstellungsverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB zu entsprechen, für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schleesen übernommen.

Die Lage der Teilfläche der beabsichtigten Änderung ist auf der nachstehend veröffentlichten Änderungsübersicht erkennbar.
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Öffentlichkeitsbeteiligung
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schleesen wird anhand des Vorentwurfes 
in Form einer öffentlichen Auslegung durchgeführt. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB erfolgt parallel.
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB können die Vorentwurfsunterlagen der 1. Änderung 
des Flächennutzungsplanes Schleesen mit Begründung in der Zeit vom 03.02.2025 bis einschließlich 28.02.2025
Im Raum 207 der Stadtverwaltung Kemberg, Burgstr. 5, 06901 Kemberg, zu folgenden Zeiten:
Montag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr

durch jedermann eingesehen werden.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie der vollständige Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schleesen 
können während der Auslegungszeit ebenso auf der Internetseite der Stadt Kemberg unter
http://www.stadt-kemberg.de -> Bürger -> Bekanntmachungen sowie über den Sachsen-Anhalt-Viewer des Landesamtes für Ver-
messung und Geoinformation Sachsen-Anhalt https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de eingesehen werden.
In dieser Zeit wird der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Während der 
Auslegung können von jedermann Stellungnahmen zur Niederschrift und schriftlich zu den ausgelegten Vorentwurfsunterlagen bei 
der Stadt Kemberg abgegeben werden. Stellungnahmen können auch per E-Mail abgegeben werden, an: Hahn@stadt-kemberg.de

Die auszulegenden Unterlagen umfassen:
- Planzeichnung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schleesen i. d. F. des Vorentwurfes vom 13.12.2024
- Begründung zum Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Schleesen (Stand 13.12.2024)
- Freiflächenphotovoltaikkonzept (Stand 02.04.2024)

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung ihrer an-
gegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-Adresse zustimmen. Gemäß Art. 6 Abs. 1c EU-DSGVO werden die Daten 
im Rahmen des Bebauungsplan-Änderungsverfahrens für die gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die Informa-
tionspflicht Ihnen gegenüber genutzt.

Kemberg, den 10.01.2025

Seelig
Bürgermeister
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Bekanntmachung zum Lärmaktionsplanes (4. Stufe) der Stadt Kemberg
Der Lärmaktionsplan gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) der Stadt Kemberg ist durch Beschluss des Rates 
der Stadt Kemberg am 10.12.2024 in Kraft getreten.
Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Lärmaktionsplanes ist § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbin-
dung mit der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (EU- Umgebungslärmrichtlinie). 
Danach müssen die zuständigen Behörden für stark befahrene Hauptverkehrsstraßen alle 5 Jahre einen Lärmaktionsplan auf-
stellen, mit welchem Lärmprobleme und Lärmauswirkungen zu ermitteln und mögliche Lärmminderungsmaßnahmen zu doku-
mentieren sind.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde entsprechend der Bekanntmachung vom 26.08.2024 in der Zeit vom 26.08.2024 bis ein-
schließlich 24.09.2024 durchgeführt.
Vorliegende Ergebnisse wurden nach Abwägung in den Lärmaktionsplan aufgenommen und dargestellt.
Den Lärmaktionsplan der 4. Stufe der Stadt Kemberg finden Sie hier:
https://www.stadt-kemberg.de/buerger/bekanntmachungen.html
sowie auf der Homepage des Landesamtes für Umweltschutz unter:
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/
physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung

Öffentliche Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Kemberg  
zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Fläming-Elbaue“,  

„Mulde“ und „Schwarze Elster“

- UMLAGESATZUNG 2021 -

Aufgrund des §§ 54 ff Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Februar 2017 (GVBl. LSA S: 33), §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der zurzeit gültigen Fassung und 
der §§ 1, 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabenge-
setzes vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA S.202) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Kemberg in der Sitzung am 
10. Dezember 2024 die folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände 
„Fläming-Elbaue“, „Mulde“ und „Schwarze Elster“ (im folgenden Umlagesatzung) 2021 beschlossen:

1. Änderung

§ 6
Umlagemaßstab und Umlagehöhe

(5) Umlagen unter 5,00 € je Umlageschuldner werden nicht erhoben.
2. Änderung

§ 12
In-Kraft-Treten

Diese 1. Änderungssatzung der Umlagesatzung 2021 tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend zum 01.01.2021 in 
Kraft.

Kemberg, den 11.12.2024

Seelig
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der SATZUNG der Stadt Kemberg zur Umlage der  
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Fläming-Elbaue“, „Mulde“ und „Schwarze Elster“

- UMLAGESATZUNG -

Aufgrund der §§ 54 ff. des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Februar 2017 (GVBl. LSA S: 33), §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2 und 13 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung derBekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 
S. 405), zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA S.202) in 
der zurzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Kemberg in der Sitzung am 10. Dezember 2024 die folgende Satzung zur Umlage der 
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Fläming-Elbaue“, „Mulde“ und „Schwarze Elster“ (im folgenden Umlagesatzung) beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Stadt Kemberg ist aufgrund § 54 Abs. 3 WG LSA für die in ihrem Gemeindegebiet gelegenen Flächen gesetzliches Mitglied 
in den Unterhaltungsverbänden „Fläming-Elbaue“, „Mulde“ und „Schwarze Elster“.
(2) Die Stadt Kemberg hat als Mitglied in den Unterhaltungsverbänden gemäß Abs. 1 auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Wasser- und Bodenverbände (WVG) und 55 WG LSA sowie der Satzungen der Unterhaltungsverbände „Fläming-
Elbaue“, „Mulde“ und „Schwarze Elster“ Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben der Verbände erforderlich sind, sowie 
für die Kosten, die die Unterhaltungsverbände nach § 56a WG-LSA für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung abzuführen 
haben. Die Beiträge bestehen in Geldleistungen.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinn.
(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) erhoben und 
beigetrieben.

§ 2
Gegenstand der Umlage

(1) Die Stadt Kemberg legt die Beiträge, die ihr aus ihren gesetzlichen Mitgliedschaften in den jeweiligen Unterhaltungsverbänden 
entstehen, einschließlich der durch die Umlage entstehenden Verwaltungskosten, auf die Umlageschuldner um. Die Umlage wird 
als Flächenumlage und Erschwernisumlage erhoben.

§ 3
Umlagepflicht

(1) Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle zum Stadtgebiet der Stadt Kemberg gehörenden Grundstücke mit 
Ausnahme derjenigen, die in Bundeswasserstraßen entwässern. Die Umlagepflicht für den Erschwernisbeitrag besteht für alle 
Grundstücke des Stadtgebietes, die nicht der Grundsteuer A unterliegen und nicht in Bundeswasserstraßen entwässern.
(2) Zum Gebiet der Stadt Kemberg gehören alle Flurstücke der Gemarkungen der zur Stadt Kemberg zugehörigen Ortsteile.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Kemberg gelegenen, zum jeweiligen Ver-
bandsgebiet gehörenden und zu veranlagenden Grundstücks ist. Wechselt der Eigentümer im Erhebungszeitraum, ist der jeweilige 
neue Eigentümer Umlageschuldner.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilig auf den 
neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die Umlagepflicht mit Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem die 
Umschreibung im Grundbuch erfolgte.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 nicht zu ermitteln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das Grundstück 
nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Der Umlageschuldner ist 
dann nicht zu ermitteln, wenn
(a) offengeblieben ist, welche Person(en) Eigentümer oder Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ist (sind), insbeson-

dere nach einem Erbfall, oder
(b) ein Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter zwar bekannt, seine Adresse oder sein Aufenthaltsort, an den der Bescheid zugestellt 

werden könnte, aber unbekannt geblieben ist.
Im Fall des § 4 (4) S. 2 a) ist die Identität des Umlageschuldners offengeblieben, wenn sich durch eine Recherche beim zuständigen Grund-
buchamt nicht feststellen lässt, wer Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter des Grundstücks ist oder wenn das Grundstück herrenlos ist.
Im Fall des § 4 (4) S. 2 b) ist die Adresse oder der Aufenthaltsort des Umlageschuldners unbekannt geblieben, wenn entsprechen-
de Daten auch durch eine Anfrage an das Einwohnermeldeamt des letzten bekannten Wohnsitzes des Umlageschuldners nicht 
festgestellt werden können. Der Nutzer kann die Beitragspflicht auch durch vertragliche Vereinbarung mit dem Eigentümer oder 
Erbbauberechtigten übernehmen, wenn die Stadt Kemberg der Übernahme zustimmt.
(5) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umlageschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner nach 
Abs. 3 werden nebeneinander für ihre jeweilige Umlageschuld entsprechend des auf sie fallenden zeitlichen Anteils gemäß Abs. 3 
Satz 2 in Anspruch genommen.
(6) Beim Wechsel der Umlageschuldner, sind sowohl der bisherige als auch der neue Umlageschuldner verpflichtet, die Stadt Kem-
berg hierüber unverzüglich zu informieren.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht am Ende des Kalenderjahres, für das die Umlage festzusetzen ist, frühestens jedoch mit der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides des Unterhaltungsverbandes und seiner Fälligkeit. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid.
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§ 6
Umlagemaßstab und Umlagehöhe

(1) Berechnungsgrundlage für die Flächenumlage ist die Grundstücksfläche. Die Erschwernisumlage wird nach der Fläche des 
Grundstückes bemessen, die nicht der Grundsteuer A unterliegt.
(2) Der Anteil des Erschwernisbeitrages der Stadt Kemberg im Unterhaltungsverband „Fläming-Elbaue“ beträgt laut Satzung des 
Verbandes 10 v. H., im Unterhaltungsverband „Mulde“ beträgt dieser nach Satzung des Verbandes 13,65 v. H. und im Unterhal-
tungsverband „Schwarze Elster“ beträgt der Erschwernisbeitrag laut Satzung des Verbandes 10 v. H.
(3) Der Umlagesatz für den Unterhaltungsverband „Fläming-Elbaue“ beträgt für das Kalenderjahr 2024 für die Flächenumlage 12,60 €/ha 
und für die Erschwernisumlage 9,82 €/ha.
Der Umlagesatz für den Unterhaltungsverband „Mulde“ beträgt für das Kalenderjahr 2024 für die Flächenumlage 9,37 €/ha und für 
die Erschwernisumlage 5,34 €/ha.
Der Umlagesatz für den Unterhaltungsverband „Schwarze Elster“ beträgt für das Kalenderjahr 2024 für die Flächenumlage 11,18 €/
ha und für die Erschwernisumlage 0,00 €/ha.
Die Flächenumlage beinhaltet gemäß § 2 dieser Satzung Verwaltungskosten in Höhe von festgesetzten 0,73 €/ha.
(4) Ist ein Umlageschuldner in mehreren Grundbuchblättern eingetragen, so wird die Gesamtfläche der einzelnen Grundbuchblät-
ter herangezogen. Soweit eine katastermäßige Größenfeststellung nicht nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte 
Schätzung durch die Stadt Kemberg.
(5) Umlagen unter 5,00 € je Umlageschuldner werden nicht erhoben.

§ 7
Fälligkeit

(1) Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlagebescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig.

§ 8
Auskunftspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte oder Unterlagen des Umlageschuldners notwendig, hat dieser die 
Auskünfte auf Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
(2) Der Umlageschuldner ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung von notwendigen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. Er 
kommt der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, dass er die für die Umlageermittlung erheblichen Tatsachen vollständig 
und wahrheitsgemäß offenlegt und die ihm bekannten Beweismittel angibt.
(3) Verweigert der Umlageschuldner seine Mitwirkung oder teilt er nur unzureichende Angaben mit, so kann eine Umlageveranla-
gung aufgrund einer Schätzung erfolgen.
(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für die Umlage relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der Stadt 
Kemberg binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.
(5) Die Stadt Kemberg ist berechtigt, an Ort und Stelle zu prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Angaben den 
Tatsachen entsprechen.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt, wer den Vorschriften des § 8 dieser Satzung über die Aus-
kunfts- und Mitwirkungspflichten vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000,00 € geahndet werden.

§ 10
Billigkeitsmaßnahmen

(1) Die Umlage kann nach § 13a KAG LSA ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche 
Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.
(2) Ist die Einziehung der Umlage nach Beurteilung des Einzelfalls unbillig, kann sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 11
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Umlageschuldner sowie zur Feststellung und Erhebung der Umlage 
nach § 2 ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten nach §§ 9, 10 Datenschutzge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (DSG LSA) durch die Stadt Kemberg zulässig.
(2) Die Stadt Kemberg darf die für die Veranlagung der Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich Informationen von den entsprechenden Ämtern (Finanz und Steuer-, 
Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln zu lassen.

§ 12
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Umlagesat-
zung der Stadt Kemberg zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Mulde“, „Fläming-Elbaue“ und „Schwarze 
Elster“ – Umlagesatzung 2023 vom 13.12.2023 außer Kraft.

Kemberg, den 11.12.2024

Seelig
Bürgermeister
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Wasserzweckverband „Oranienbaum-Wörlitz-Vockerode“ 
 Öffentliche Bekanntmachung

Hinweise zur Briefwahl anlässlich der 
Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 

23.02.2025
Sehr geehrte Wahlberechtigte der Stadt Kemberg,
bis zum 02.02.2025 gehen den Wahlberechtigten der Stadt 
Kemberg, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, die 
Wahlbenachrichtigungen samt Vordruck (auf der Rückseite) 
für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines und der 
Briefwahlunterlagen zu.

Bitte beachten Sie, dass die Briefwahlunterlagen erst 
nach Bereitstellung der Stimmzettel ab dem 06.02.2025 
verschickt werden können.

Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
muss bis spätestens am Wahltag, 23.02.2025, 18.00 Uhr, 
beim Wahlamt der Stadt Kemberg, eingehen.

Berücksichtigen Sie bitte unbedingt das Merkblatt, das Ihnen 
mit den Briefwahlunterlagen als Wegweiser für das Eintüten 
Ihrer Briefwahl zugeht.

Bitte nutzen Sie aufgrund der Kürze der Zeit vordergründig 
den Rücklauf über unsere Briefkästen oder die direkte Abga-
be im Wahlamt der Stadt Kemberg.

Sie können die Briefwahl auch gleich persönlich bei der Be-
antragung des Wahlscheines im Einwohnermeldeamt der 
Stadt Kemberg (barrierefrei), Zimmer 105, Burgstraße 5, 
06901 Kemberg, vornehmen.

Sofern es zeitlich passt, können Sie den Wahlbrief unentgelt-
lich mit der Deutschen Post befördern.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bekannt-
machung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wäh-
lerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen in den 
amtlichen Schaukästen Ihrer Ortschaft sowie auf unserer 
Homepage www.stadt-kemberg.de

Seelig
Bürgermeister

Fundsachen
Fundsache 19/2024
Am 12.12.2024 wurde in Kemberg, OT Bergwitz – Ende Wör-
litzer Straße Ecke Waldstraße - 1 Handy gefunden.

Fundsache 1/2025
Am 03.01.2025 wurde in Kemberg, Parkplatz – Schulstraße – 
1 Schlüssel gefunden.

Die Eigentümer der Fundsachen können sich zu den Sprech-
zeiten gern in der Stadtverwaltung Kemberg, Zimmer 104 
(Ordnungsamt) melden.

Ordnungsamt Fundbüro
Stadt Kemberg

Hiermit lade ich zu einer Sitzung der Verbandsversammlung des 
Wasserzweckverbandes Oranienbaum-Wörlitz-Vockerode am Mon-
tag, den 10. Februar 2025, um 18.30 Uhr im Versammlungsraum der 
Kläranlage Prinzenstein in 06785 Oranienbaum-Wörlitz ein.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
Top 1. Begrüßung
Top 2. Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung u. der 

Beschlussfähigkeit
Top 2.1 Einschreiben in die Anwesenheitsliste
Top 2.2 Änderungsanträge zur Tagesordnung u. Feststel-

lung der Tagesordnung
Top 3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sit-

zung der Verbandsversammlung vom 09.12.2024
Top 4. Einwohnerfragestunde
Top 5. Informationen der Verbandsgeschäftsführerin
Top 6. Anfragen der Vertreter der Verbandsversammlung
Top 7. Schließung der öffentlichen Sitzung

Nichtöffentlicher Teil
Top 1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen 

Sitzung der Verbandsversammlung vom 09.12.2024
Top 2. Vergabe von Ingenieurleistungen zur Erneuerung 

der maschinellen Schlammentwässerung (MSE) der 
Kläranlage Prinzenstein;
Beratung und ggf. Beschlussfassung

Top 3. Informationen der Verbandsgeschäftsführerin
Top 4. Anfragen der Vertreter der Verbandsversammlung
Top 5. Schließung der nichtöffentlichen Sitzung

Informationen der Stadtverwaltung

ACHTUNG – wichtiger Hinweis!  
Änderung von Wahllokalen in Kemberg 

und Wartenburg
Sehr geehrte Wahlberechtigte,
zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23.02.2025 müssen 
aus organisatorischen Gründen folgende Wahllokale der 
Stadt Kemberg in ein anderes Objekt verlegt werden:

Das Wahllokal 01 (bisher Objekt Goldene Weintraube)
befindet sich für diese Wahl in der
Kita „Rasselbande“ Kemberg (barrierefrei) 
Kreuzstraße 12
06901 Kemberg

Das Wahllokal 15 (bisher Mehrzweckhalle/Sporthalle)
befindet sich für diese Wahl im
Gemeindeobjekt Wartenburg (barrierefrei)
Zur Elbe 23
06901 Kemberg, OT Wartenburg

Bitte beachten Sie bei der Wahrnehmung Ihres Wahlrechtes 
diese Änderungen.
Die geänderte Anschrift Ihres Wahllokales finden Sie auch auf 
der Wahlbenachrichtigungskarte, die Sie vor der Wahl erhalten.

Seelig
Bürgermeister
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wittich.de/geburtstag

Geburtstag – Bedanken Sie sich mit einer Anzeige!

Nachtrag

Nachträglich gratulieren wir, Frau Marlies Ukkat  
aus Kemberg zu ihrem 70. Geburtstag,  

dieser fand am 21.01.2025 statt.

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO

Entfernt gemäß DSGVO
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PRESSEMITTEILUNG

Förderung in der LEADER-Region Dübener Heide Sachsen-Anhalt 
Neue Ideen für den ländlichen Raum gefragt! 

Projekte bis 17.03.2025 anmelden

Tornau/Dübener Heide - Fördermittel gehen in die nächste 
Runde Es sind Macherinnen und Macher für die Dübener Hei-
de gefragt! Nach dem erfolgreichen Start des ersten Aufrufs 
geht es in die nächste Runde. Ein weiteres Mal können Pri-
vatpersonen, Gewerbetreibende, Vereine und Kommunen bei 
der LAG Dübener Heide Sachsen-Anhalt Vorhaben einreichen 
und sich um Fördermittel der EU bewerben.
Die Bewerbung um die Fördermittel erfolgt in einem zweistufi-
gen Verfahren. Projektideen können anhand eines vollständig 
ausgefüllten Projektanmeldebogens bis zum 17. März 2025 
eingereicht werden, um im April von der LAG bewertet zu wer-
den. Die positiv ausgewählten Projekte können dann innerhalb 
von 6 Monaten einen vollständigen Fördermittelantrag (inkl. 
Genehmigungen und Eigenmittelnachweis) bei der zuständi-
gen Bewilligungsbehörde einreichen. Nach deren Bewilligung 
kann die Umsetzung der Maßnahme erfolgen.

Projektideen sind fast keine Grenzen gesetzt, Vielfältig-
keit ist gern gesehen. Die Fördermöglichkeiten erstrecken 
sich über ein breites Feld. Die Bereiche Kultur und Touris-
mus, Unternehmensförderung, Natur- und Umweltschutz, 
Dorferneuerung sowie Lebensqualität für Alle spielen eine 
fokussierte Rolle in der Dübener Heide: Investitionen in 
Dorfgemeinschaftshäuser und Einrichtungen der Daseins-
vorsorge, Verbesserung der touristischen Infrastruktur so-
wie die Weiterentwicklung von Gastronomie- und Beherber-
gungsangeboten und bürgerschaftlich getragene Projekte 
mit sozialen, ökologischen und kulturellen Anliegen. Ebenso 
können unter bestimmten Voraussetzungen Investitionen in 
kulturelle Einrichtungen sowie in gewerbliche Nachnutzung 
von bestehenden Gebäuden im Rahmen von Betriebserwei-
terungen oder Existenzgründungen unterstützt werden ge-
nau wie Vorhaben zur Digitalisierung und zur nachhaltigen 
Mobilität. Investitionen in Sportstätten und Freibäder sowie 
in die Feuerwehrinfrastruktur und Maßnahmen im Bereich 
Bodenschutz und Altlastensanierung.
Sie haben eine Idee, die zur lokalen Entwicklungsstrategie der 
Region passt, dann reichen Sie Ihr Projekt ein.

Die LAG Dübener Heide Sachsen-Anhalt ruft für diese Maß-
nahmen aus den EU-Fonds folgende Budgets auf: LEADER 
(ELER): 3.000.000,00 EUR
CLLD EFRE: 1.000.000,00 EUR
CLLD ESF+: 530.636,50 EUR

Von der Förderung können Kommunen, Vereine, Gewerbetrei-
bende und Privatpersonen profitieren. Die Fördersätze liegen je 
nach Vorhaben bei 30 bis 90 Prozent. Die Zuschüsse bewegen 
sich ab 2.500 bis meist zwischen 10.000 und 200.000 Euro, teils 
sogar bis 500.000 Euro.
Projekte können ab sofort und bis zum 17. März 2025 beim 
Regionalmanagement der LAG Dübener Heide eingereicht 
werden. Die Auswahl der Fördervorhaben ist für Ende April 

2025 geplant. Projekte, die bis zum Stichtag noch keine Pla-
nungsreife haben, können sich auch zu einem späteren Zeit-
punkt erneut um Mittel bewerben.
Es wird empfohlen, zeitnah Kontakt zum Regionalmanage-
ment aufzunehmen, um sich zu möglichen Förderinhalten be-
raten zu lassen. Insbesondere für Projekte mit mehrjähriger 
Umsetzungsdauer ist eine frühzeitige Projektanmeldung sehr 
wichtig, um den Förderzeitraum bis Ende 2027 optimal ausnut-
zen zu können. Das Management berät kostenlos und beglei-
tet durch das Antragsverfahren.

Kontakt: Regionalmanagement der LAG Dübener Heide 
Sachsen-Anhalt
E-Mail: kontakt@leader-duebener-heide.de
Johannes Martin Tel: 0151 - 558 517 36
Michelle Pospich Tel: 0160-97908481
Jacqueline Wendel Tel: 0160-98010880
E-Mail: kontakt@leader-duebener-heide.de
Projektanmeldebogen und weitere Informationen im Internet:
www.leader-duebener-heide.de

Hintergrund
Zur LEADER/CLLD-Förderregion im anhaltischen Teil der Dü-
bener Heide gehören folgende Kommunen: Stadt Bitterfeld-
Wolfen (alle Ortsteile), Gemeinde Muldestausee (alle Ortsteile) 
und Stadt Raguhn-Jeßnitz (Ortsteile Altjeßnitz und Jeßnitz) im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Im Landkreis Wittenberg gehören 
dazu: Stadt Bad Schmiedeberg (alle Ortsteile), Stadt Kemberg 
(Ortschaften Ateritz, Bergwitz, Dorna, Kemberg, Radis, Rotta, 
Uthausen), Stadt Gräfenhainichen (Ortsteile Gräfenhainichen, 
Buchholz, Schköna, Hohenlubast, Tornau).

LEADER kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt: 
Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft. Es ist ein Förderprogramm der Europäischen Uni-
on, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im länd-
lichen Raum gefördert werden. Lokale Aktionsgruppen wie in 
der Dübener Heide erarbeiten vor Ort Entwicklungskonzepte. 
Ziel ist es, die ländlichen Regionen in Europa auf dem Weg zu 
einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen.
CLLD kommt ebenfalls aus dem Französischen und heißt 
übersetzt: Von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale 
Entwicklung. Dieser Ansatz ergänzt die LEADER-Methode 
und ermöglicht weitere Unterstützungen aus anderen Anwen-
dungsbereichen.
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Förderung in der LEADER/CLLD-Region Wittenberger Land

Projekte bis 14. März 2025 anmelden

Wittenberg - Das neue Jahr beginnt mit einer neuen För-
derrunde
Der Lokale Aktionsgruppe Wittenberger Land e.V. (LAG) ruft 
eine neue Förderrunde zur Umsetzung der Lokalen Entwick-
lungsstrategie (LES) 2022-2027 auf.
Von der Förderung können Projektträgerinnen und Projektträger 
profitieren, die ihr Vorhaben in der LEADER/CLLD-Region Wit-
tenberger Land realisieren. Diese umfasst das Gebiet von sechs 
Kommunen: Annaburg, Jessen (Elster), Lutherstadt Wittenberg, 
Zahna-Elster sowie Gräfenhainichen und Kemberg mit den je-
weiligen Ortsteilen. Zudem müssen die Projekte den Zielen der 
Lokalen Entwicklungsstrategie entsprechen.

Das wird gefördert!
Vielfalt ist auf jeden Fall gewünscht. Die Förderbereiche bieten 
ein breites Feld an Möglichkeiten - von Kulturorten, Alltagskul-
tur, nachhaltiger Tourismus, Engagement über Betriebsent-
wicklung, Gründungs- und Innovationsförderung, regionale 
Wirtschaftskreisläufe, Arbeitskräfte/Bildung hin zu den Themen 
Innenentwicklung, Grundversorgung, grüne Infrastruktur/Klima, 
lebenslanges Lernen und Nachhaltigkeitsbildung. Es sind wie-
der engagierte Menschen gefragt, die ihre Region voranbringen 
und gestalten möchten!

Der LAG Wittenberger Land e.V. hat zur Projektumsetzung fol-
gende Budgets aus den EU-Fonds aufgerufen:
LEADER (ELER): 1.000.000,00 EUR
CLLD EFRE: 733.058,80 EUR
CLLD ESF+: 2.500.00,00 EUR

Von der Förderung können Kommunen, Vereine, Gewerbetrei-
bende, Kirchen und Privatpersonen profitieren. Die Fördersätze 
liegen je nach Vorhaben bei 30 bis 80 Prozent, die Zuschüsse 
bewegen sich meist zwischen 5.000 und 200.000 Euro, teils so-
gar bis 500.000 Euro.
Projekte können ab sofort und bis zum 14. März beim Re-
gionalmanagement des LAG Wittenberger Land e.V. einge-
reicht werden. Die Auswahl der Fördervorhaben ist für Mitte 
April 2025 geplant. Projekte, die bis zum Stichtag noch keine 
Planungsreife haben, können sich auch zu einem späteren Zeit-
punkt um Mittel bewerben.

Die Bewerbung um die Fördermittel erfolgt in einem zweistufi-
gen Verfahren. Projektideen sind anhand eines vollständig aus-
gefüllten Projektanmeldebogens bis zum 14. März 2025 einzu-
reichen, um Ende April von der LAG beschlossen zu werden. 
Die beschlossenen Projekte reichen anschließend innerhalb 
von 6 Monaten einen vollständigen Fördermittelantrag (inkl. 
Genehmigungen und Eigenmittelnachweis) bei der zuständigen 
Bewilligungsbehörde ein. Nach Erhalt der Bewilligung kann die 
Umsetzung der Maßnahme erfolgen.
Es wird empfohlen, zeitnah Kontakt zum Regionalmanagement 
aufzunehmen, um sich zu möglichen Förderinhalten beraten 
zu lassen. Insbesondere für Projekte mit mehrjähriger Umset-
zungsdauer ist eine frühzeitige Projektanmeldung wichtig, um 
den Förderzeitraum bis Ende 2027 optimal ausnutzen zu kön-
nen. Das Management berät kostenlos und begleitet durch das 
Antragsverfahren.

Kontakt: Regionalmanagement des LAG Wittenberger Land 
e.V.
E-Mail: kontakt@wittenberger-land.de

Zur LEADER/CLLD-Förderregion Wittenberger Land gehören 
folgende Kommunen: Annaburg (alle Ortsteile), Jessen (Elster) 
(alle Ortsteile), Lutherstadt Wittenberg, Zahna-Elster sowie Grä-
fenhainichen (Ortsteile Jüdenberg, Möhlau, Zschornewitz) und 
Kemberg (Ortschaften Dabrun, Eutzsch, Globig-Bleddin, Ra-
ckith, Schleesen, Selbitz, Wartenburg).

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Fo
to

: f
ot

ol
ia

.c
om

 /
 li

gh
tw

av
em

ed
ia

Besondere Tage

besonders ehren.

Ihre Geburtstagsanzeige.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/geburtstag
Gerne auch telefonisch unter Tel. 0 35 35 / 48 90
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Veranstaltungen

05.02. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
13:30 Uhr - Brettspiele
12.02. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
13:30 Uhr - Worträtsel
19.02. Bergwitz
Kreativzirkel der IG Natur und Umwelt, Raum des Tages-
pflege (Pflegedienst SOLITAS), Bahnhofstraße 79, 06901 
Kemberg OT Bergwitz
18:00 Uhr - Noch kann Licht erhellen
19.02. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
13:30 Uhr - Kaffee plus
26.02. Kemberg
Ortsverein AWO Kemberg
13:30 Uhr - Wahlausgang

Ortsverein AWO Kemberg
„Goldene Weintraube“, Wittenberger Str. 45, 06901 Kemberg
Tanzgruppe - dienstags 13.30 Uhr
Der Termin und das Ziel der Tagesfahrt werden über Aushang 
bekanntgemacht.

BärenCam wieder aktiv
Die Kragenbären haben sich zur Winterruhe begeben – und den-
noch ist es wohl die spannendste Zeit im Bärenjahr. „Für uns auf 
jeden Fall“, bestätigt Konstanze Thomas, Tierpflegerin bei Anasta-
sia und Dmitry. „Natürlich erhoffen wir uns wieder Nachwuchs bei 
den Kragenbären, wollen aber die Winterruhe nicht stören.“ Dazu 
sind nun endlich wieder die Winterruhen-Kameras eingeschaltet. 
So können die Tierpflegenden und auch wieder jeder Interessierte 
außerhalb des Tierparks das Bärenverhalten miterleben.
Während der Winterruhe bewegen sich die Bären nicht oder nur 
sehr selten aus ihrer Höhle heraus. Dennoch strecken sie sich ab 
und zu, drehen sich hin und her. „Die Bevölkerung hat uns Bilder 
von Dmitry in den witzigsten Bären-Yoga-Positionen zugesendet“, 
freut sich Tierparkleiter Jan Bauer. Natürlich sind auch in diesem 
Winter alle dazu eingeladen mitzufiebern, denn die Winterruhe ist 
auch die Zeit, in der die Bären ihre Jungtiere zur Welt bringen.
In der Neujahrsnacht 2023 kamen die Bärenbrüder Fritz und 
Franz zur Welt. Zwar waren sie bei der Geburt kaum größer als 
ein Meerschweinchen. Weil der Nachwuchs zu diesem Zeit-
punkt noch nicht das typische dichte, schwarze Fell hat, waren 
sie dennoch auf der BärenCam gut zu beobachten.
Der Link zur Bärencam mit Einblick zu Anastasia und Dmitry 
ist auf der Webseite des Tierparks Dessau zu finden: 
tierpark.dessau-rosslau.de.
Die schönsten Schnappschüsse und Geschichten dürfen gern an 
den Tierpark gesendet werden: tierpark.dessau@dessau-rosslau.de.

Link Anastasia: https://smc.dessau.de:5443/LiveApp/play.html?
name=TPDessau-Anastasia
Link Dmitry: https://smc.dessau.de:5443/LiveApp/play.html?
name=TPDessau-Dmitry

Text & Fotos: Tierpark Dessau

Stellenausschreibung im NaturSportBad 
Bad Düben

Sie denken, der Job am Beckenrand sei langweilig? Weit ge-
fehlt! Der Bademeister von gestern ist Geschichte. Der Job 
des Bademeisters heute ist vielfältig und verantwortungsvoll 
– fernab des gängigen Klischees.
Die Stadt Bad Düben betreibt ein öffentliches Freibad mit 
ökologischer Wasseraufbereitung – NaturSportBad mit 
Camp – und sucht zum Saisonbeginn 2025 unbefristet für 
30-38 Wochenstunden eine/n Fachangestellte/n für Bäder-
betrieb (w/m/d) oder Rettungsschwimmer/in (w/m/d) mit min-
destens 2 Jahren Berufserfahrung.
Was wir Ihnen bieten und unsere Anforderungen entnehmen 
Sie bitte unserer Homepage www.natursportbad.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.01.2025.

Angebote des LEB-Bildungszentrum  
Gräfenhainichen

Smartphone-Kurs-Tipps und Tricks
Kursbeginn: 10.02., 12.02., 17.02. & 19.02.2025
jeweils 9:30 bis 12:00 Uhr
Erlernen Sie unter fachkundiger Anleitung die Bedienung Ihres 
Smartphones Schritt für Schritt von der Grundeinstellung bis zur 
Installation einzelner Apps. Stellen Sie Ihre Fragen zum Um-
gang mit Ihrem Smartphone. Sie lernen an Ihrem eigenen Ge-
rät, bringen Sie es bitte mit. Bei der Anmeldung bitte die Marke 
Ihres Smartphones angeben, damit sich der Referent vorberei-
ten kann.

Kurse - LEB-Töpferwerkstatt:
Kursbeginn: Mo. 17.02.2025 (6 x 4 UStd.)
jeweils 13:00 Uhr
Kursbeginn: Di. 18.02.2025 (6 x 4 UStd.)
jeweils 18:00 Uhr
Kursbeginn: Mi. 19.02.2025
jeweils 17.00 Uhr (6 x 4 UStd.)

Es werden Kenntnisse und Techniken im Umgang mit Ton ver-
mittelt. Sie gestalten Zierkeramiken und entwickeln dabei Fer-
tigkeiten in verschiedenen Aufbau- und Glasurverfahren sowie 
der kreativen Formgestaltung.

Kreatives Nähen:
(6 x 3 UStd.)
Kursbeginn: Di., 18.02.2025 jeweils 18:30 – 20:45 Uhr
Für Nähbegeisterte oder die, die es werden wollen, bietet der 
Kurs die Möglichkeit unter fachkundiger Anleitung lustige Figu-
ren, Dekorationen für Ihre Wohnung zu gestalten.

Vortrag der Patientenakademie vom Gesundheitszentrum 
Bitterfeld/Wolfen Thema: Erste Hilfe daheim
Mi., 19.02.2025, Beginn: 16:00 Uhr
Referent: Oberarzt und Leiter der Notaufnahme Dr. Armin Ei-
sewicht
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich
(Anmeldeschluss 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn)

Nähere Informationen zu den Angeboten erhalten Sie bei der 
Ländlichen Erwachsenenbildung AG Anhalt-Wittenberg e.V. 
(LEB) Gutenbergplatz 1, 06773 Gräfenhainichen oder telefo-
nisch unter 034953 22751 od. unter www.leb-lsa.de
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Kirchliche Veranstaltungshinweise und Nachrichten für die Stadt Kemberg und ihre Ortsteile

Kirchliche Nachrichten

01.02.
Klitzschena 17:00 Uhr Gottesdienst
02.02.
Bergwitz 09:30 Uhr Gottesdienst
Eutzsch 09:15 Uhr Gottesdienst Pfarrhaus
Kemberg 10:45 Uhr Gottesdienst
Radis 16:00 Uhr „Licht aus“ Fest
09.02.
Dabrun 09:15 Uhr Gottesdienst Pfarrhaus
Gommlo 09:30 Uhr Gottesdienst
Kemberg 10:45 Uhr Gottesdienst, anschl. Sonntagssuppe
Wartenburg 14:30 Uhr Gottesdienst Pfarrhaus
16.02.
Kemberg 10:45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Rackith 09:30 Uhr Gottesdienst
Radis 09:00 Uhr Gottesdienst
Selbitz 09:15 Uhr Gottesdienst Kirche
23.02.
Bergwitz 10:00 Uhr Regionalgottesdienst
Globig 14:30 Uhr Gottesdienst „Haus der Begegnung“ 

anschließend Kaffeetrinken
Schleesen 09:00 Uhr Gottesdienst

Bergwitz und Klitzschena:
Regelmäßig wiederkehrende Termine und Veranstaltungen
12.02. Gemeindenachmittag ab 14:30 Uhr
KREATIV-Kaffee Di. 14:00 Uhr
Bibelgespräch Mi. 17:30 Uhr
Kirchenchor Mi. 19:00 Uhr und nach Vereinbarung
Gesprächskreis
„Glaube im Alltag“

Do. nach Vereinbarung

Zusammenkunft 
zum Gebet

1. Dienstag im Monat 
um 16.00 Uhr im Pfarrhaus

Wenn einer eine Reise tut,
dann kann er was erzählen!

Herzliche Einladung zu Reiseberichten.
Jeweils 19.00 Uhr im Gemeinderaum Bergwitz:

Donnerstag, 06.02.2025
Zwischen Schwarzem Meer und Pontischen Gebirge

M. Baatzsch, Kemberg
Dienstag, 18.02.2025

Bolivien-wo die Luft dünner wird
H. Nitschke, Homberg/Efze

Dienstag, 27.02.2025
Armenien, Eindrücke einer Bildungsreise

J. Hilger, Apollensdorf

Dabrun
26.02. Gemeindeabend mit Mitbringeabendbrot

Eutzsch
11.02. Gemeindekreis ab 14:30 Uhr

Globig
„Haus der Begegnung Globig“
Wartenburger Straße 53, 06901 Kemberg OT Globig
Telefon: 034927 75 601
Öffnungszeiten
Mo. & Di.: geschlossen
Mittwoch: 15:00 - 18:00 Uhr Kontakt-Cafè
Do. & Fr.: 15:00 - 18:00 Uhr

Jeden 2. Freitag Teenstreff 18:00 – 22:00 Uhr ab 12 Jahren. 
Termine unter 0170 2375637

Regelmäßige Veranstaltung:
Jeder 1. Mittwoch im Monat ist Waffeltag

Kinder - Arche von 6 – 11 Jahren
Di., 04.02.2025
16:00 -18:00 Uhr

Spielen, Singen, die Bibel entdecken, Basteln und gemeinsa-
mes Abendbrot!

Bitte 2,00 € für Essen und Material mitbringen.

HAUS DER BEGEGNUNG SPEZIAL
Fr., 07.02.2025

15:30 – 18:00 Uhr:
Kinder kochen mit Jana (Anmeldung bis 3.2.)

Do., 27.02.2025
15:00 – 18:00 Uhr:

Faschingsnachmittag mit Spielen und Pfannkuchen

Groß und Klein, Jung und Alt sind in dem Haus der Begegnung 
herzlich willkommen. Miteinander ins Gespräch kommen, Hilfe 
bekommen, gemeinsam spielen, z. B Karten, Dart, Tischten-
nis u.s.w. Unsere Kinderräume laden zum Spielen ein, gerne 
können Sie ihre Kinder zu uns bringen, wenn Sie Besorgungen 
machen müssen.
Infos für alle Veranstaltungen:
Pfarrer Johannes Alex Handy 0151-47274725 Renate Ehrhart 
Gemeindepädagogin FS 0170 2375637 www.prataukirche.de

Kemberg
06.02. Frauenabend / Seniorenkreis ab 14:00 Uhr
27.02. Andacht in der Seniorenresidenz am Markt um 10:00 Uhr

Kinderchor: Mo. 15:00 – 15:30 Uhr
Flötenkreis Anfänger: Mo. 15:30 – 16:00 Uhr
Christenlehre/ Kinderkirche: Mo. 15:30 – 16:30 Uhr
Kinderchor (5.-8. Kl.): Mo. 16:00 – 16:45 Uhr
Bläserchor: Mo. 18:30 Uhr
Konfirmanden: Die. 16:30 Uhr
Teeniekreis (14-tägig): Die. 17:00 – 18:30 Uhr
Flötenkreis Erwa.: Die. 18:30 – 19:15 Uhr
Kantorei: Die. 19:30 Uhr
Krabbelgruppe: Do. 09:00 – 10:30 Uhr
Gitarrenkurs Anfänger: Fr. 17:30 – 18:00 Uhr
Junge Gemeinde: Fr. 19:00 Uhr

Ansprechpartner für alle Angebote:
Pfarrer Nathanael Schulz und Kerstin Schulz
Tel. 034921-20407

Rackith
05.02. Gemeindenachmittag ab 14:00 Uhr

Rotta
12.02. & 26.02. Frauenabend ab 19:30 Uhr
06.02. & 20.02. Hauskreis ab 20:00 Uhr
(Ort über Fahrenwaldts)
Montags Chor um 20:00 Uhr

Schleesen
27.02. Frauenkreis um 14:30 Uhr

Selbitz
04.02. Frauenkreis um 14:30 Uhr

Wartenburg
Dienstags 17:30 Uhr Chor für alle, die Freude am Singen haben
Freitags 16:30 Uhr Andacht zum Wochenschluss im Pfarrhaus
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Einsatzübersicht Dezember 2024

Datum Einsatzstichwort beteiligte Feuerwehren
29.11. Kleineinsatz - Auslaufende Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall zwischen 

Rotta und Gniest
Rotta

29.11. Kleinbrand - Rauchentwicklung in der Ortslage Rötzsch Dabrun, Kemberg, Rackith - Lammsdorf
13.12. Kleineinsatz - Auslaufende Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall zwischen 

Bergwitz und Selbitz
Bergwitz, Klitzschena, Selbitz

17.12. Kleineinsatz - Auslaufende Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall zwischen 
Radis und Uthausen

Bergwitz, Radis

19.12. Kleineinsatz - Türöffnung für den Rettungsdienst in der Ortslage Radis Kemberg, Radis
19.12. Kleineinsatz - Sturmschadenbeseitigung in Kemberg Kemberg
22.12. Kleineinsatz - Ölspurbeseitigung auf der B100 zwischen den Ortslagen Radis 

und Pannigkau
Uthausen, Radis

31.12. Mittelbrand - Brand eines Hausanbaus / Terasse / Wiese in Kemberg Ateritz, Bergwitz, Eutzsch, Kemberg, 
Pratau, Rotta

31.12. Kleinbrand - Containerbrand in der Ortslage Bergwitz Bergwitz

Neuer stellvertretender Ortswehrleiter  
in Eutzsch

Am 10.03.2023 wählten 18 der 26 aktiven Kameraden der 
Ortsfeuerwehr Eutzsch ihren neuen stellvertretenden Orts-
wehrleiter. Adrian Deisinger wurde für sechs Jahre in das 
Ehrenamt gewählt. Zuletzt absolvierte er erfolgreich den 
Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ und erfüllt seitdem alle 
Voraussetzungen für das Ehrenamt. Zur Stadtratsversamm-
lung am 10.12.2024 wurde er in ein Ehrenbeamtenverhält-
nis auf Zeit berufen. Der Bürgermeister der Stadt Kemberg, 
Torsten Seelig, übernahm im Ratskeller Kemberg die Verei-
digung.

Text & Foto: Thomas Kebernik

500 € von Radio Brocken gehen an die 
 „Feuerteufel“ in Radis

Beim Gewinnspiel „Hits und Herz für Sachsen Anhalt“ konnte 
sich Gewinnerin Melanie aus Kemberg für einen guten Zweck 
entscheiden. Die Wahl fiel auf unsere Kinderfeuerwehr Radis.
Am 09.01.2024 wurde unsere Kinderbetreuerin Doreen vom Ra-
diosender angerufen und darüber informiert. Gleichzeitig fand 
ein kurzes Interview statt, welches dann auch von Radio Bro-
cken ausgestrahlt worden ist.

Eine bessere Wertschätzung für unserer Retter von Morgen 
kann man sich wohl kaum wünschen. Liebe Melanie, liebes 
Team von Radio Brocken, wir sagen vielen Dank im Namen un-
serer Radiser Feuerteufel.
Über unseren Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Radis 
e.V. werden wir uns mit dem Geld etwas Schönes für die Kids 
überlegen und gerade dich - Liebe Melanie - natürlich auf dem 
Laufenden halten.

Ramon Effenberger
Jugendfeuerwehrwart Ortsfeuerwehr Radis
Text & Foto: R. Effenberger

Besuchen Sie uns

im Internet wittich.de
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Geschafft – Kinderflamme 1 in Wartenburg

So klein und doch so groß ...
Neun Monate nach der Gründung der Feuerflöhe war es tatsäch-
lich schon so weit. 13 unserer 14 Flöhe haben die erste Stufe der 
Kinderflamme abgenommen bekommen. An 4 Stationen muss-
ten die Kids das Absetzen des Notrufes, das Nennen der Notruf-
nummer, das Ein- & Ausrollen eines 5 m D-Schlauches und dem 
Anzünden einer Kerze mit dem Streichholz ihr Können unter Be-
weis stellen. Und das haben sie! Neben den Mama‘s und Papa‘s 
sind wir alle sichtlich stolz auf den Wartenburger Nachwuchs.
Ganz besonderer Dank geht hier an die Kameraden Steven Ba-
schien, Karina Baschien, Daniel Günther, Martin Meyer, Henry 
Franzke und Enrico Franzke sowie die Vereinsmitglieder Yves 
und Manuela Liebmann.
All diese Menschen haben dafür gesorgt, dass dieser Tag ein 
besonderer wurde und fasten tatkräftig mit an.

Text: Freiwillige Feuerwehr Wartenburg Bild: Henry Franzke

Zusammenkünfte unserer Kinder- und Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet
(Achtung: Alle Termine sind unter Vorbehalt angegeben!)

Datum Thema der Kinderfeuerwehr Eutzsch Uhrzeit im Gerätehaus
14.02. Erste Hilfe, Notruf, W - Fragen 16:00 Uhr
Datum Thema der Kinderfeuerwehr Kemberg Uhrzeit im Gerätehaus
10.02. Verhalten im Brandfall / Notruf 17:00 Uhr
24.02. Schutzausrüstung der Feuerwehrleute 17:00 Uhr
Datum Thema der Kinderfeuerwehr Radis Uhrzeit im Gerätehaus
14.02. Notruf 16:30 Uhr
Datum Thema der Kinderfeuerwehr Wartenburg Uhrzeit am Gerätehaus
23.02. Knotenkunde 10:00 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Bergwitz Uhrzeit im Gerätehaus
05.02. Besuch Hauptwache Wittenberg 17:00 Uhr
19.02. FwDV 3 / Einheiten im Lösch-Hilfeleistungseinsatz 17:00 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Eutzsch Uhrzeit im Gerätehaus
19.02. Erste Hilfe 17:00 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Kemberg Uhrzeit im Gerätehaus
07.02. Knoten- und Schlauchkunde 16:30 Uhr
21.02. Polizei zu Gast 16:30 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Radis Uhrzeit im Gerätehaus
14.02. Leistungsüberprüfung / Ermittlung Kenntnisstände 16:30 Uhr
Datum Thema der Jugendfeuerwehr Schleesen Uhrzeit im Gerätehaus
14.02. Leistungsüberprüfung / Ermittlung Kenntnisstände 16:30 Uhr

Du hast Interesse und Fragen zur Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr in unserem Stadtgebiet?
Dann rufe oder schreibe unsere Stadtjugendfeuerwehrwartin Celine Huth an!
Telefon: 0177 5725151, Email: stadtjugendfeuerwehrwart@kemberg.de
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Ausflug zu Solitas Tagespflege
Oh, es riecht gut ...
In der Vorweihnachtszeit haben die Schüler der Grundschule 
Bergwitz die Senioren in der Tagespflege bei Solitas besucht. 
Dort haben wir Plätzchen gebacken.
Das hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir glauben, den Mit-
arbeitern auch. Teig und Dekor wurden uns spendiert, was wir 
ganz toll fanden. Mit leckerem Tee und Kakao wurden wir außer-
dem überrascht und mit vielen leckeren Plätzchen im Gepäck, 
ging es zurück zur Schule.
Die Schüler der 4. Klasse haben ihre Plätzchen für eine Weih-
nachtsfeier in der Klasse gebacken. Sie haben uns sehr lecker 
geschmeckt.
Wir bedanken uns nochmals beim Solitas Pflegedienst.

Laura Seiltz
Klasse 4 der Grundschule Bergwitz

Foto: K. Johannes

Einladung zum Kaffeeklatsch

Liebe Frauen,
wir wollen, wie zur letzten Veranstaltung angekündigt, den 
Frauentag vorzeitig feiern.
Bei „KAFFEEKLATSCH mit Kinderprogramm und musika-
lischer Umrahmung“ laden wir zum Donnerstag, 27. Februar 
2025, um 14.00 bis 18.00 Uhr, in das Gemeinde- und Sport-
zentrum Bergwitz herzlich ein.
WICHTIG! Bitte bis zum 17. Februar anmelden.
Tel. 034921/28584 (auch der AB nimmt die Meldung an)
Wir freuen uns auf gemeinsame schöne Stunden und natürlich 
sind auch Männer herzlich willkommen.
Es grüßen der Ortschaftsrat, die Wichtelfrauen und wieder in 
Aktion… unsere Schürzenjäger!

Text und Bilder: M. Pölitz
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Veröffentlichung eines Textes oder Bildbeitrages im vorgenannten Amtsblatt beauftragt, ist für den textlichen Inhalt selbst verantwortlich und stellt die Stadt Kemberg von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter, auch Urheberrechtsansprüchen frei.
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Dabrun

Stimmungsvolles Adventsfest begeistert zahlreiche Besucher
Ein unvergesslicher Start in die Adventszeit: Das diesjährige 
Adventsfest der Grundschule Dabrun lockte wieder zahlreiche 

Besucherinnen und Besucher an und verwandelte den Ort in 
eine festliche Kulisse voller Musik, Theater und Gemeinschaft.

Musikalisches und künstlerisches Programm

Das abwechslungsreiche Programm, das sowohl am Vormittag 
als auch am Nachmittag stattfand, begeisterte Jung und Alt. 
Die Kinder der Theater- sowie Tanzgruppe führten mit großer 
Leidenschaft ein stimmungsvolles Weihnachtsstück auf, das 

mit viel Applaus belohnt wurde. Für die musikalische Beglei-
tung sorgten die Schülerinnen und Schüler der Schule, die mit 
traditionellen Weihnachtsliedern und modernen Klängen die 
Herzen der Zuhörer erwärmten.

Gemeinschaftsleistung von Elterninitiative, Eltern und Schule

Das Adventsfest war erneut ein gutes Beispiel für das großar-
tige Engagement der Schulgemeinschaft. Die Eltern trugen mit 
selbstgebackenem Kuchen, kreativen
Bastelständen und tatkräftiger Unterstützung maßgeblich zum 

Erfolg des Festes bei. Ein besonderer Dank gilt dem Heimat-
verein Dabrun, für die stetige Unterstützung und die großzügi-
ge Spende.

Dank an das Deutsche Haus als Veranstaltungsort

Ein herzliches Dankeschön geht an die Inhaber des Deutschen 
Hauses, die als Gastgeber des Festes ihre Räumlichkeiten und 
den Außenbereich zur Verfügung stellten. Dank ihrer Unter-
stützung konnte das Adventsfest in einer warmen und einla-
denden Atmosphäre stattfinden.
Die hohe Besucherzahl unterstreicht die Beliebtheit des Ad-
ventsfestes der Grundschule Dabrun. Eltern, Großeltern, Ehe-
malige und Gäste aus der Umgebung nutzten die Gelegenheit, 

gemeinsam in die Adventszeit zu starten und die Kinder für 
ihre Mühen und Kreativität zu feiern.
Die Grundschule Dabrun bedankt sich bei allen Beteiligten für 
ihre Unterstützung und freut sich schon auf das nächste Jahr, 
wenn die weihnachtliche Tradition fortgesetzt wird!

Das Team der Grundschule Dabrun
Text: E.Ch. Thiele

Fotos: K. Marx

Geschäftsanzeigen im
Gesucht. Gefunden. 

Massagestudio.

Amts- und Mitteilungsblatt.Machen Sie auf sich Aufmerksam! 
wittich.de
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Liebe Kembergerinnen und liebe Kemberger,
das Jahr 2024 liegt nun hinter uns, und ich möchte es nicht 
versäumen, Ihnen allen ein gesundes und friedvolles 2025 zu 
wünschen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die 
mit ihrem stetigen Einsatz dafür sorgen, die Stadt Kemberg 
lebens- und liebenswert zu erhalten.

Bei den vielen Vereinen mit ihren emsigen Mitgliedern, die sich 
und ihre Vereinsarbeit auf zahlreichen Festen und Veranstal-
tungen präsentieren, bei allen ehrenamtlichen Helfern sowie 
bei den engagierten ortsansässigen Firmen. Erwähnenswert, 
dass die letzte Stolle der letzen noch ortsansässigen Bäckerei, 
vor Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand, für einen sozia-
len Zweck verkauft werden konnte.

Einen besonders großen Dank möchte ich einer Kemberger 
Familie aussprechen, die uns Ende November 2024 mit der 

sofortigen Bereitstellung eines neuen großen Tannenbaumes 
für den weihnachtlichen Marktplatz unterstützte, nachdem mit 
dem schon angelieferten Weihnachtsbaum ein unvorhergese-
henes Malheur passierte. Ein ortsansässiges Fuhrunterneh-
men übernahm zudem schnell und unbürokratisch den Trans-
port. Auch dafür ein großes Dankeschön.

Nicht vergessen möchte ich, mich bei dem Kemberger Ort-
schaftsrat sowie der Stadtverwaltung Kemberg und dem Bür-
germeister Torsten Seelig für die unterstützende Hilfe zu be-
danken.

Im diesem Sinne auf ein „Gutes 2025“

Ihr Ortsbürgermeister
Siegmar Thiele

Beiträge der Ganztagsschule Kemberg

Kemberg Schüler mit großen Sprüngen - Schulmeisterschaft Hochsprung
Die Schulmeisterschaft im Hochsprung findet an unserer Schu-
le seit 1970 statt und ist damit wahrscheinlich der älteste inter-
ne Sportwettkampf an einer Schule im Kreis Wittenberg. Jahr 
für Jahr messen sich in die besten Hochspringer und streben 
nach einem Platz auf der ehrwürdigen Bestenliste unserer 
Schule. Auch wenn bei der diesjährigen Schulmeisterschaft am 
11.11.2024 kein Schulrekord ersprungen wurde, blicken wir auf 
einen spannenden Wettkampf zurück. Wir bedanken uns bei 
den 30 sportbegeisterten und mutigen Schülerinnen und Schü-
lern sowie bei den vielen Fans, die in unserer Turnhalle an dem 
Abend für eine tolle Kulisse gesorgt haben.

Text: P. Rath

Foto: H. Beck

Eine Nacht der besonderen Art

Nach einer Pause konnte unsere traditionelle Lesenacht am 
22.11.2024 wieder durchgeführt werden. Wir, die Schüler und 
Schülerinnen der GTS „E. Reiske“ Sekundarschule Kemberg, 
trafen uns in den Räumen des AWO-Seniorenklubs und bereite-
ten uns auf die Lesenacht vor, denn jeder hatte sein Lieblings-
buch mitgebracht und freute sich auf die gemeinsame Zeit. Wie 
wir erfuhren, hatte man für uns einige Überraschungen geplant. 
So besuchten wir am Abend die FFW Kemberg und erfuhren 
viele interessante Dinge über die Historie der Feuerwehr. Au-
ßerdem wurde uns auch ein Einblick in die neue und alte Tech-
nik gegeben. Anschließend gingen wir in die Stadtbibliothek, wo 
wir eine Weile stöbern durften. Danach trafen wir die Autorin 
Antje Penk, die uns von ihrer Arbeit als Schriftstellerin berichte-
te. So erfuhren wir, wie ein Buch vorbereitet wird, was recher-
chiert werden muss, wie Verlage arbeiten und wieviel Zeit es 
braucht, um das Buch fertigzustellen. Nun war es soweit, wir 
stellten unsere Bücher vor und lasen Auszüge vor. Es war sehr 
interessant, wie verschieden unsere Buchauswahl war. Von 
Phantasie bis Krimi und Liebesgeschichte war alles dabei. Als 
wir wieder zurück waren, hatten wir viel zu erzählen. Zum Aus-
klang schauten wir noch einen Film. Nach dem Frühstück erhiel-

ten alle Teilnehmer eine Urkunde und einen Büchergutschein. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Organisatoren und Un-
terstützern, dem Kultur- und Kunstverein Kemberg, dem Verein 
Soziale Stadt Kemberg, der FFW und der Stadt Kemberg.

Text: H. Beck & L. Gabler

Foto: H. Beck
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Berufsrallye in Kemberg

Wir möchten unseren Schüle-
rinnen und Schülern frühzeitig 
eine Orientierung für die Zeit 
nach der Schule geben. Um 
unseren 8. Klässlern vor dem 
ersten Betriebspraktikum einen 
Überblick über das vielfältige 
Angebot an Firmen an ihrem 
Schulstandort zu geben, haben 
wir am 06.12.2024 eine Berufs-
rallye in Kemberg durchgeführt. 
Zur Auswahl standen Touren in 
den Berufsfeldern „Handwerk“,
„Soziales und Gastronomie“ und „Verkauf und Verwaltung“. In 
Kleingruppen haben wir an dem Tag insgesamt 24 Betriebe 
erkundet und einen Blick in die praktische Arbeit vor Ort be-
kommen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und die tolle 
Zusammenarbeit mit den Kemberger Firmen, Läden und Betrie-
ben:
Mattheß´ Bike Shop, Schlosserei Burchardt, Schulz Haustech-
nik, Radiser Verlege, Anlagenbau und Industrieservice Kursa-
we, KFZ-Werkstatt Kutzscher, Dachdeckerei & Bauklempnerei 
Albrecht, Karosserie – Lackiererei Johannes, Tagespflege am 
Stadttor, Häusliche Pflege Schwester Antje, Seniorenresi-
denz AWO, Kindertagesstätte „Rasselbande“, Pfarrgemeinde 

Kemberg, Kindertagesstätte „Sandmännchen“, JWD-Imbiss, 
Schützenhaus Kemberg, Blickwerk, Löwenapotheke, Baupla-
nungsbüro Pannier, Buchführungsbüro Seifert, Friseur Hiller, 
Stadtverwaltung Kemberg, Milchagrargenossenschaft Heide-
land, Sparkasse Kemberg.

Text: P. Rath 
Fotos: P. Rath & A. Kögel

Tag der offenen Tür 2024

Traditionell öffneten wir am ers-
ten Adventswochenende unse-
re Türen und boten den Gästen 
im Zusammenspiel mit dem 
Kemberger Weihnachtsmarkt 
einen ereignisreichen Start in 
die besinnliche Zeit. Neben 
der festlichen Stimmung gab 
es in unseren Unterrichtsräu-
men einiges zu entdecken. Bei 
Theaterstücken, Experimenten, 
kreativen Stationen und vielfäl-
tigen Mitmachangeboten wurde 
für jeden interessierten großen 
und kleinen Gast etwas gebo-
ten. Während ehemalige Schü-
ler im Präsentationsraum in Er-
innerung schwelgten, konnten 
Grundschüler ihre vielleicht zu-
künftige Schule kennenlernen. 
Zur Stärkung konnten am gemütlichen Feuer auf dem Schulhof 
die kulinarischen Angebote genossen werden.

Wir möchten uns bei allen helfenden Schüler- und Elternhände 
sowie für die tollen gemeinsamen Momente in unserer schönen 
Schule bedanken. 

Text: P. Rath 
Fotos: H. Beck

Exkursion Planetarium Jena

Am 05.12.2024 fand im Rahmen des Astronomieunterrichtes 
der 10. Klasse die traditionelle Fachexkursion in das dienst-
älteste Großplanetarium der Welt nach Jena statt. Die Tech-
nik von Zeiss beeindruckt bereits beim Eintritt in die Kuppel. 
Hier wird der Sternenhimmel zu bestimmten Zeiten wetterun-
abhängig gezeigt. Des Weiteren konnte „Die Entwicklung des 
Weltalls“ veranschaulicht und viele Fragen der begeisterten 
Schüler beantwortet werden. Auch ein Ausblick in die aktuel-
len Erkundungsmissionen oder den Start von Satelliten wurde 
gegeben.

Text & Foto: D. Rehhahn

wittich.de

Der richtige Klick führt Sie zu LINUS WITTICH!
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Die besten Filme aller Zeiten beim KCK
Der Karnevals-Club-Kemberg e.V. feiert im Februar an drei Wo-
chenenden seine 62. Session.
Prinzessin Claudia I. und seine Tollität Prinz Marc I. regieren in 
diesem Jahr auf dem Kemberger Thron.
Auch die Bundestagswahl, welche mitten in der Session stattfin-
det, wird daran nichts ändern können.
Für die drei Abendveranstaltungen, sowie dem Rentnerkarneval 
am Wahltag, hat sich die sogenannte Ideenfindungskommission 
wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Anders 
als in den Vorjahren, als man einen Showblock im Programm 
involvierte, wird in diesem Jahr der Großteil des Programmes 
durch verschiedene separate Darbietungen angekündigt. Für 
die Ideen dazu haben sich die Mitglieder der Ideenfindung an 
den größten Filmen aller Zeiten orientiert.
„Eine Nummer wird quasi durch eine Intro-Nummer angekün-
digt.“, sagt Thomas Hesse (Präsident des KCK). „Dadurch wird 
das Programm kompakter, verliert allerdings nicht an Witz und 
Charme.“
Selbstverständlich basiert auch das neue Programm auf den 
Grundsäulen des Karnevals: Tanz, Gesang und gesprochenes 
Wort. Auch unsere kleinsten Gäste dürfen sich auf einen ganz 
besonderen Kinderkarneval am 16.02. freuen. Hier wird das 
Thema … sein.
Der Rentnerkarneval beginnt am 23.02. um 15:00 Uhr. Unsere 
Rentner werden pünktlich zur ersten Hochrechnung der Bun-
destagswahl live im Saal mit aktuellen Zahlen versorgt. Ein 
Fernbleiben vom Karneval ist also nicht notwendig. Unser Au-
ßenreporter wird kurz „live“ dazu geschaltet.
Der Kartenverkauf beginnt am Samstag, 18.01.2025 von  
10:00 Uhr – 12:00 Uhr in der ehem. „Goldenen Weintraube“ und 
wird von den Karnevalisten selbst durchgeführt. Ab Montag, 
20.01.2025 erfolgt der Kartenvorverkauf dann im Optikerge-
schäft „Blickwerk“ zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten.
Unsere Veranstaltungen im Überblick:
15.02.2025, 19:00 Uhr – Abendveranstaltung
16.02.2025, 15:00 Uhr – Kinderkarneval
22.02.2025, 19:00 Uhr – Abendveranstaltung
23.02.2025, 15:00 Uhr – Rentnerkarneval
01.03.2025, 19:00 Uhr – Abendveranstaltung

Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom „Ratskeller“ Kem-
berg. Zur ersten Abendveranstaltung sorgt „DJ Bodo“ für gute 
Stimmung und Tanzmusik, zur zweiten und dritten Abendveran-
staltung ist „DJ Andi“ vor Ort.
Der KCK freut sich auf euch.

Senioren unterwegs
Im Monat Dezember wird, solange es die AWO-Tagesfahrten 
gibt, natürlich ein Weihnachtsmarkt angesteuert. In diesem 
Jahr waren es gleich zwei.
Zunächst besuchten wir Großenhain, weil dort im Museum 
„Alte Lateinschule“ zur Weihnachtszeit eine Auswahl von Pa-
pierplastiken aus dem Schaffen des Herrn Schubert ausge-
stellt werden. Damit diejenigen, die bisher nicht die Gelegen-
heit hatten, diese einzigartigen Kunstwerke zu sehen, nutzten 
wir diese Möglichkeit.
Natürlich folgte anschließend noch ein kurzer Bummel über 
den kleinen, gemütlichen Adventsmark bevor es zum nächsten 
Ziel, dem Weihnachtsmarkt Meißen ging.
Zu einem gelungenen Nebentermin wurde ein Treffen einiger 
Mitfahrer mit einer ehemaligen Kembergerin, die inzwischen in 
Meißen wohnt. Die Freude war beiderseits groß.
Der letzte Monat des Jahres ist naturgemäß reich an Höhe-
punkten. So treffen sich die Klubbesucher zu einer Weih-
nachtsfeier im Klub, alle Mitglieder werden zur großen Feier 

des Vereins (ins Gemeindezentrum Bergwitz) mit Stolle, Musik 
und Kultur eingeladen und zum Monatsausklang gab es einen 
Liedernachmittag im Klub – gemeinsames Singen mit Akkor-
deonbegleitung.
Alle Veranstaltungen waren gut besucht, allen hat alles gefal-
len und für das gute Gelingen kann auch nur allen Organisato-
ren und Helfern gedankt werden. Übrigens wird auf der Heim-
fahrt vom Weihnachtsmarkt vom Mitreisenden von der letzten 
Bank immer das Gedicht von den Weihnachtsbäumen und ein 
besonderer Text aus der Kirche in Baltimore vorgelesen.
Dieser endet: „Bei allen Enttäuschungen, Plackereien und zer-
ronnenen Träumen ist es dennoch eine schöne Welt. Sei fro-
hen Mutes. Strebe danach, glücklich zu sein.“

Allen Lesern ein gesundes und friedliches Jahr 2025!

Der Mitreisende von der letzten Bank
AWO OV Kemberg

Der digitale Weg zur Erfassung:
Redaktion

Immer die richtigen Worte.

cmsweb.wittich.deLINUS WITTICH Medien KG
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Liebe Mitglieder und Freunde des Kultur- und Kunstvereins Kemberg e.V.
Wieder ist ein Jahr vergangen und ich 
möchte mich bei allen für die Unterstützung 
unserer Vereinsarbeit bedanken, welche 
uns auch in diesem Jahr erwiesen wurde.

Die kulturhistorische Begegnungsstätte „Alten Knabenschule“ 
haben wir weiter erfolgreich mit Leben erfüllt. Unser Dank gilt 
hier allen Beteiligten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen 
und wir sind stolz auf unser neues Domizil. Die Stadt Kem-
berg hat ein kulturelles Zentrum, welches inzwischen über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Das dokumentieren auch 
unsere Besucherzahlen. So kann man die interessante ar-
chäologische Ausstellung „Der Hügel vor der Stadt“, Teile des 
Stadtmodells und eine kleine Galerie erkunden. Die Mitglieder 
der Kreativis, der Töpfergruppe, der Malgruppe „Farbenspiel“, 
des Literaturzirkels und der Gruppe Heimatgeschichte treffen 
sich regelmäßig.
Nun möchte ich natürlich noch einige kulturelle Höhepunkte 
unserer Vereinsaktivitäten erwähnen. So führten wir mehre-
re Ausstellungen im Turm durch. Der Tag des offenen Denk-
mals wurde von vielen Besuchern genutzt. Der vierte Teil des 
von LEADER geförderten Projekts „Artist-in-Residenz“ wurde 
ebenfalls durchgeführt. Außerdem begeisterten verschiedene 
Buchlesungen viele Zuhörer. Wir gestalteten, gemeinsam mit 
der Ganztagsschule E. Reiske und dem Verein Soziale Stadt 
Kemberg, eine Lesenacht für interessierte Schüler der 6. und 

7. Klassen. In diesem Jahr fand auch wieder eine Waldwande-
rung statt. Weiterhin wurden viele Führungen mit verschieden 
Gruppen durchgeführt. Die Beteiligung an Veranstaltungen in 
der Stadt und die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen soll 
hier ebenfalls genannt werden. Unsere Öffnungszeiten konn-
ten auch erweitert werden. Die Zeiten finden Sie auf unserer 
Homepage.
Wer sich an den vielfältigen Möglichkeiten der Förderung von 
Kunst und Kultur in Kemberg und Umgebung beteiligen möch-
te, ist gern bei uns gesehen.

Ich denke, obwohl wir uns in schwierigen Zeiten befinden, soll-
ten wir optimistisch in die Zukunft schauen und uns auf das 
Jahr 2025 freuen. Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie ge-
sund, das wünsche ich allen im Namen des Vorstandes unse-
res Vereins.

Heike Beck
(Vereinsvorsitzende)

Kontaktdaten: Kultur- und Kunstverein Kemberg e.V.
Wittenberger Straße 33
06901 Kemberg
Tel. 034921 / 615738 od. 034921 / 20920
E-Mail: kontakt@kulturundkunst-kemberg.de

Einladung zur Mitgliederversammlung  
des VfB Rackith e.V.

Am Freitag, den 21. Februar 2025, findet um 18:30 Uhr im 
Sportlerheim Rackith, die Mitgliederversammlung des VfB 
Rackith statt. Dazu sind alle Mitglieder recht herzlich einge-
laden.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit
3. Beschluss über die Tagesordnung
4. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Diskussion über die Berichte
8. Beschlussfassung - Entlastung des Vorstandes für das 

Jahr 2024 -
9. Beschlussfassung über die Beitragserhebung für das 

Jahr 2025
10. Abschlussworte des Vorsitzenden
11. Schließung der Sitzung

Vorstand des VfB Rackith

Anzeige(n)

Geschäftsanzeigen

Ihre Werbung. Ihr Erfolg. 
Jetzt online buchen: 

anzeigen.wittich.de

Ihr Projekt. 
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Gemeinsam besser bauen –

www.meinhandwerker-regional.de
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Berichte aus der Kita Heidekörbchen

Nun geht es in die letzte Runde, wir erkunden das letzte Berufsfeld in unserer Heimat

Wir haben in den letzten Monaten viele unterschiedliche Be-
rufe kennengelernt. Am 15.10. 2024 haben wir unsere letzte 
Erkundungstour zum Thema „Meine Heimat, meine Gemein-
de, was gibt es dort für Berufe“ zur Karosserie – Lackiererei 
Johannes nach Rotta gemacht. Angekommen in der Karos-
serie - Lackiererei nahm uns Herr Johannes in Empfang. Zu-
erst führte er uns durch seine Werkstatt. Wir haben in vielen 
Bereichen einen kleinen Einblick bekommen. Herr Johannes 
hat uns zu allem etwas erzählt und uns gezeigt, was in den 
verschiedenen Bereichen so gemacht wird. Im Bereich der La-
ckiererei konnten wir sogar beobachten, wie ein Auto lackiert 
wurde. Das war sehr spannend! Wir haben viele Fahrzeuge, 
Werkzeuge, Materialien, Geräte/Maschinen kennengelernt. 
Autos, welche durch Unfälle defekt waren, fertig reparierte Au-
tos und sogar Abschleppfahrzeuge konnten von uns besichtigt 
werden. Es war beeindruckend zu sehen, welche Stationen ein 
Auto durchläuft, bis die Kunden es repariert wieder zurückbe-
kommen.

Wir möchten uns bei Herrn Johannes für die aufgebrachte Zeit, die 
vielen ermöglichten Einblicke und das Engagement bedanken.

Reudener Weihnachtsmarkt
Am 30.11. war es wieder soweit, unsere Kindergartenkinder 
der Hummel- und Fuchsgruppe eröffneten den Reudener 
Weihnachtsmarkt mit einem kleinen Programm. Da sich un-
sere Kinder so sehr Schnee wünschten, war dieses frei dem 
Motto: „Wir wünschen weiße Weihnachten.“
Die Hummelgruppe kam als Schneeflocken verkleidet und 
führten einen Tanz auf der zum Mitmachen anregte. Die 
Fuchsgruppe trauten sich ein Gedicht über Weihnachtstraditi-
onen aufzusagen. Im Anschluss waren sie alle kleine Schnee-
männer und tanzten froh umher. Abschließend sangen wir die 
Weihnachtsbäckerei. Nach unserem Programm, bedienten El-
tern und Erzieher einen Stand mit Kaffee, Kuchen und Waffeln. 
Die Einnahmen sammeln wir für ein Klettergerüst im Außenbe-
reich unserer Kita.
Wir bedanken uns bei allen helfenden Händen und wir bedan-
ken uns bei den fleißigen Bäckern. Der Kuchen war wieder sehr 
lecker! Ebenfalls ein Dankeschön an alle helfenden Hände!

„Morgen kommt der Weihnachtsmann“
So jedenfalls haben es sich die Kinder des „Heidekörbchens“ 
Reuden am Mittwoch, dem 4.12.2024 gewünscht:
Also machten wir uns nach einem tollen Frühstücksbüffet auf 
die Suche nach dem Weihnachtsmann. Aber wo sollte wir su-
chen? Wir verließen das Gelände der Kita und streiften durch 
unser Wäldchen.
Unterwegs haben wir dann Lieder gesungen, Rätsel gelöst, 
sportliche Übungen absolviert und einen tollen Schneeflöck-
chentanz aufgeführt. Hoffentlich hat der Weihnachtsmann das 
gesehen. Endlich waren wir wieder in der Kita. „Und?“
Der Weihnachtsmann war da. Viele Geschenke lagen unter 
dem Weihnachtsbaum.
Ein Barbiehaus, Lego, Auto´s. ein Spielzelt, Bücher und noch 
viele andere Dinge waren in den Geschenkekisten versteckt.

Danke lieber Weihnachtsmann! Ein toller Tag!

Text & Fotos: Kita Heidekörbchen
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3. Winterfest in Rotta
Nach der guten Resonanz der letzten beiden Winterfeste, 
haben wir uns auch in diesem Jahr dazu entschlossen diese 
kleine Tradition fortzuführen. Wie auch in den Vorjahren, soll 
unsere „alte Dame“, die Kirche St.Marien in Rotta im Mittel-
punkt stehen.
Kesselgulasch, Bratwurst, Waffeln, Glühwein und Kinder-
punsch werden die Besucher kulinarisch verwöhnen. Ein 
Flohmarkt lädt alle Schnäppchenjäger zum Stöbern ein. Es 
werden „Geschichten aus dem Nähkästchen“ erzählt, über-
liefert aus 3 Jahrhunderten Rottaer Kirchengeschichte. Eine 
Andacht und der Kemberger Bläserchor runden dieses Fest 
ab.
Wir freuen uns auf alle, die am 08. Februar 2025 diesen 
Tag mit uns verbringen. Eröffnet wird das Winterfest um 
15:00 Uhr.

Beate Becker
Mitglied des Gemeindekirchenrates in Rotta

Einladung

An alle Jagdgenossen der JG Rotta

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Rotta lädt zu seiner 
19. Mitgliederversammlung ein.
Termin: Donnerstag, d. 06.03.2025
Ort: Kiez Friedrichsee, Saal
Zeit: 18:00 Uhr - Einlass ab 17:00 Uhr
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Rechenschaftsbericht
5. Kassenbericht zum Jagdjahr 2024/25
6. Bericht der Revisionskommission
7. Diskussion

- zu den Berichten
- Bericht der Jagdpächter
- Allgemeines

8. Information u. Abstimmung:
Änderung Pachtvertrag Jagdbogen Rotta/Reuden

9. Entlastung des Vorstandes zum zurückliegenden Ge-
schäftsjahr

10. Neuwahl des Jagdvorstandes
- Konstituierung

11. Wahl der Beisitzer des Vorstandes
12. Wahl der Revisionskommission
13. Beschlussfassung:
13.1. Wahl der Kassenprüfer
13.2. Auszahlung der Jagdpacht 2024/25
14. Schließen der Veranstaltung
15. Gemeinsames Abendessen

Edelfried Schimmel
Vorsitzender der JG Rotta

Lichterfahrt zur Vorweihnacht 2024 des LWB eG Selbitz
Wir wollten kurzfristig, durch die Nachricht über das furchtbare 
Ereignis auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, unsere Lich-
terfahrt am 22.12.2024 absagen …
In Absprache mit allen Organisatoren haben wir uns entschlos-
sen - nein, es darf uns kein physisch kranker, verhaltensgestör-
ter Mensch, welcher Nationalität auch immer, unsere gesell-
schaftlichen Aktivitäten nehmen.
Im Vorfeld sollte jeder Teilnehmer unserer Lichterfahrt für sich 
entscheiden, ob er fahren wolle …
Jeder von uns war gedanklich in Magdeburg …

Und dann ging es los, am 22. Dezember 2024 fand unsere Lich-
terfahrt durch die Ortschaften Selbitz, Schleesen, Seegrehna, 
Klitzschena, Bergwitz, Reuden, Rotta, Kemberg, Pannigkau, 
Eutzsch, Pratau, Kienberge über Seegrehna zurück nach Sel-
bitz statt. Es war einfach nur grandios …
Ich glaube, keiner unserer Fahrer hat jemals so viel Herzlichkeit 
erleben dürfen, wie zu dieser Fahrt!!!
Wie wir in den Ortschaften empfangen und bejubelt worden, das 
war schon einzigartig und gibt uns die Gewissheit, dass man 
hinter uns steht, und der heimischen Landwirtschaft vertraut!
Vielen, vielen lieben Dank dafür!
Bei einer gegrillten Wurst, Bierchen, Glühwein oder auch Punsch, 
organisiert vom Verein „Eventteam-Selbitz e.V.“, haben wir im An-
schluss dann noch ein Weilchen von diesem Abend geschwärmt. 
Ich möchte mich im Namen des LWB eG Selbitz herzlich bei allen 
bedanken, die an dieser Lichterfahrt beteiligt waren.
Ein herzliches Dankeschön an Fr. Förster von der Polizei Kem-
berg, der FFW Selbitz, unserem OBM Norman Langer, dem 
„Film Wittenberg Hr. J. Fasbender,“, dem LWB eG Selbitz, dem 
Verein „Eventteam-Selbitz e.V., und dem Landkreis Wittenberg 
für die unbürokratische Genehmigung.
Wir wünschen allen ein gesundes, friedliches und glückliches 
neues Jahr!!!

Detlef Dutz
LWB eG Selbitz

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 26. Februar 2025

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, den 7. Februar 2025

Annahmeschluss für Anzeigen:
Montag, der 17. Februar 2025
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NNeeuuee  RRoosseennkköönniiggiinn  ffüürr  ddaass  5500..  RRoosseennffeesstt  ggeessuucchhtt..  
 

Wolltest du dich schon immer einmal wie eine Königin fühlen? 
Dann ist jetzt deine große Chance! 

Du kannst die 50. Rosenkönigin von Schleesen werden. 
Wenn du mindestens 16 Jahre alt bist, aus der Stadt Kemberg oder der 
Umgebung kommst und die neue Rosenkönigin 2025 werden möchtest, 

dann schick uns eine kleine Bewerbung mit einem Foto von dir und erzähl uns ein 
bisschen über dich. 

Du wirst beim großen Festumzug in einer Kutsche fahren und an den Festtagen 
unser Dorf repräsentieren. 

 

Bitte die Bewerbung an: rosenfest-schleesen@web.de 
 

Am 22.02.2025, um 19.19 Uhr 
wollen wir mit euch gemeinsam die

23. Weiberfastnachten 
im Selbitzer Saal starten.

Kartenvorverkauf (Einlass ab 16 Jahre) 
11.02.2025, ab 18.00 Uhr
im Bürgerhaus Schleesen
Preis pro Karte: 15,00 €

Wir freuen uns auf euch

Schleesener Weiber Helau
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„60 Jahre Narretei und Trubel, der CCW reist auf die Südhalbkugel!“
60 Jahre ist es nun schon her, dass wir in Wartenburg begon-
nen haben, die 5. Jahreszeit zu feiern. 60 Jahre voller karneva-
listischer Tänze, einem bunten Showprogramm und natürlich 
60 Jahre mit einem immer neuen Prinzenpaar an der Spitze 
des närrischen Treibens und 60 Jahre mit großartigen Gästen 
und ausgelassener Stimmung.

Blicken wir auf die Anfänge des Carneval Club Wartenburg zu-
rück, so stand hier am Anfang zunächst nur eine Idee aus wel-
cher schnell der erste Elferrat erwuchs. Mit dem ersten Prin-
zenpaar, Elisabeth I. und Werner I. sowie einer Funkengarde 
und einer, damals noch besonderen, Prinzengarde wurde die 
1. Session des CCW gefeiert.

Im Laufe der nun 60 Jahre durchlebte das närrische Trei-
ben in Wartenburg viele unvergessliche Momente und Hö-
hepunkte. Neue Prinzenpaare wurden proklamiert und viele 
Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten gefeiert. Der 
Verein gewann stetig neue Narren und Tanzbegeisterte. Vie-
le Gäste besuchen mit ihren bunten und dem Motto ange-
passten Kostümen immer wieder gern Großveranstaltungen 
der Sessionen des CCW. So blickt der Carneval Club War-
tenburg voller Stolz auf eine inzwischen 60-jährige Tradition 
zurück.

In der nun begonnenen 60. Session des CCW können wir uns 
glücklich schätzen, dass neben der Funkengarde mit ihren 
atemberaubenden Garde- und Showtänzen nun auch eine 
kleine und eine große Prinzengarde in den verschiedenen Al-
tersgruppen zum Programm der Veranstaltungen beitragen. 
Und nun zum 60-jährigen Jubiläum ist es uns eine ganz beson-
dere Freude eine weitere Garde zum Karneval der Senioren 
und zum Kinderkarneval vorstellen zu dürfen.

Doch in erster Linie ist es dem CCW ein besonderes Bedürfnis 
den vielen Wartenburgern und Gästen, die diese Tradition nun 
schon so lange bereichern und unterstützen, zu danken.

Um dieses Jubiläum gebührend feiern zu können, laufen die 
Vorbereitungen bereits seit vielen Wochen auf Hochtouren.  

Mit unserem Prinzenpaar der 60. Session, Prinzessin Susann 
I. & Prinz Enrico I. starten wir am 21.02.2025, ab 19:00 Uhr mit 
einem Galaabend für die befreundeten Karnevalsvereine aus 
unserer Umgebung in unsere karnevalistische Hauptsaison. 
Bereits einen Tag später, am 22.02.2025, begrüßt der CCW 
ab 19:00 Uhr (Beginn 20:00 Uhr) alle Gäste aus Nah und Fern 
zu seiner 1. Großveranstaltung in der Mehrzweckhalle in War-
tenburg. Traditionell freut sich das Prinzenpaar am 23.02.2025 
ab 14:00 Uhr auf alle erfahrenen Karnevalisten, wenn mit dem 
CCW und den Lustigen Blasmusikanten aus Seyda wieder ein 
buntes Nachmittagsprogramm zum Karneval der Senioren ge-
boten wird.

Den Endspurt zu unserer 60. Session beginnen wir am 
01.03.2025, 20:00 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr) mit dem „War-
tenburger Abend“. Dieser Abend soll gerade für alle Warten-
burger Vereine und alle Wartenburger Narren ein Dankeschön 
für 60 Jahre Karneval in Wartenburg sein. Alle Gäste dürfen 
sich an diesem Tag nicht nur auf neue, sondern auch auf ei-
nige alte Programmpunkte freuen. Mit dem CCW und DJ Tom 
wird in der Mehrzweckhalle in Wartenburg wieder kein Auge 
trocken und kein Tanzbein ruhig bleiben.

Den krönenden Abschluss unserer 60. Session dürfen 
am 02.03.2025, ab 14:00 Uhr wieder die Kleinsten mit dem 
Kinderkarneval feiern.

Mit der Proklamation des Kinderprinzenpaares findet das Jubi-
läum des CCW an diesem Tag nach buntem Toben und Tanzen 
wieder seinen Abschluss.

Schon heute freut sich der CCW auf viele Gäste in bunten 
Kostümen und unvergessliche Stunden. Wer es kaum erwar-
ten kann und den richtigen Platz mit der besten Sicht für die 
Abendveranstaltungen ergattern möchte, dem steht der Kar-
tenvorverkauf am 09.02.2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr im 
Mehrzweckgebäude zur Verfügung.

Kai Tilliger
Präsident des CCW

Anzeige(n)

STEUERN VERSICHERUNGENRECHT

Rechtsanwaltskanzlei Kühn & Schreiber

Büro Gräfenhainichen, Parkstr. 24, Tel.: 03 49 53/3 35 75, Fax:  3 35 76 E-Mail:  kontakt@ra-nks.de
Büro Bad Düben, Neuhofstr. 23, Tel.: 03 42 43/2 88 65, Fax:  2 88 66                           www.ra-nks.de 

RA M. Schreiber
Verkehrsrecht  
(Unfallregulierung, Bußgeld)
Familienrecht (Scheidung, Unterhalt)
Erb- und Mietrecht
Allgemeines Zivilrecht

Verbraucherinsolvenzrecht
(Privatinsolvenz)
Forderungseinziehung

RA Dr. St. Schreiber
Wirtschaftsrecht
(Gesellschafts-, Bank- und Steuerrecht)
Bau- und Vertragsrecht
Arbeits- und Sozialrecht
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Seit über 
150 Jahren

im Dienste der
Hinterbliebenen

Tag und Nacht

Wittenberger Beerdigungsinstitut

Tel. (0 34 91) 4 17 20

• Hausbesuche  
 auf Wunsch

• Erledigung sämtl.  
   Formalitäten

• Überführungen

• Abschied in 
   unserer Trauerhalle

• BestattungsvorsorgeMarstallstr. 9 - 10 · 06886 Luth. Wittenberg     

Ältestes Institut am Platze

Im Sterbefall wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Bestattungsinstitut der Tischler eG
gegründet 1945

Mitglied im Bundesverband des Deutschen Bestattungsverbandes e.V.

❑ Erd-, Feuer- und Seebestattungen
❑ Erledigung sämtlicher Formalitäten
❑ Hausbesuche auf Wunsch
❑ Eigene Trauerhalle
Tag und Nacht dienstbereit

Telefon: 03491/411786
Sternstr. 90/Ecke Bossestr. · 06886 Lutherst. Wittenberg

Hilfe in schweren Stunden

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Winterlicher Grabschmuck Anzeige

Wesentliche Gestaltungselemente auf vielen  Gräbern sind win-
terharte Gehölze - ob mit Nadeln oder wintergrünem Laub. Um 
etwas Farbe zwischen das Grün zu bringen, werden die Klassi-
ker Heidepflanzen und Stiefmütterchen in verschiedenen Far-
ben angeboten.  Besondere Akzente setzen Christrosen, die  
während der gesamten Advents- und Weihnachtszeit blühen. 
Gärtnereien bieten kunstvolle Wintergestecke an: Hier werden 
Moose, Zapfen, getrocknete Blüten und Zweige, Früchte oder 
interessante geformte Wurzeln zusammen mit dem frischem 
Grün von Tannenzweigen verarbeitet. Gestecke, Blumenscha-
len oder Kränze verhindern in der dunklen Jahreszeit, dass das 
Grab trist und trostlos wirkt

red

Mut zum  
ungewöhnlichen Gedenken Anzeige

Ungeachtet aller Individualisierungstendenzen in der Gesell-
schaft ist die Bestattungskultur in Deutschland noch immer 
recht stark reglementiert. Für welche Bestattungsform aber wür-
den sich die Menschen entscheiden, wenn sie diese frei von ge-
setzlichen Vorschriften aussuchen könnten? 
Das Ergebnis einer auf Statista veröffentlichten Umfrage: Nur 14 
Prozent würden noch das klassische Erdgrab auf dem Fried-
hof wählen, elf Prozent das klassische Urnengrab. Im Gegenzug 
würden ebenfalls bereits 14 Prozent ihre Asche am liebsten in 
der freien Natur verstreuen lassen, neun Prozent wünschen sich 
die Aufbewahrung der Asche zu Hause oder im Garten. Aber 
auch ungewöhnliche Ideen finden immer mehr Anklang: Aus der 
Kremationsasche lässt sich beispielsweise ein Erinnerungsdia-
mant pressen. Die Idee dazu wurde vor etwa 18 Jahren in der 
Schweiz geboren. Das Schmuckstück besitzt dieselben chemi-
schen, physikalischen und optischen Eigenschaften wie ein na-
türlicher Diamant. In einem von renommierten Soziologen und 
Theologen herausgegebenen Buch berichten Hinterbliebene, 
die sich für diese Form des Totengedenkens entschieden haben, 
in Interviews offen über den Umgang mit dem Erinnerungsdia-
manten. Das Buch „Der Glanz des Lebens - Aschediamant und 
Erinnerungskörper“ (Vandenhoeck & Ruprecht Verlage) ist 2019 
erschienen. djd 68467n/www.algordanza.com
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ÜBER DEN AUTOR: Christian Bonk ist Padelspieler sowie freier Journalist und gehört zu den wenigen 
Journalisten in Deutschland, die regelmäßig über Padel schreiben. Auf Padel ist er als erfahrener Tennisspieler 
bereits vor acht Jahren auf einem Pressetermin in Barcelona aufmerksam geworden, wo er auch erstmalig 
selbst zum Padel-Racket greifen konnte. Inzwischen ist er regelmäßig auf dem Padel-Court zu finden und 
hervorragend vernetzt in der sich rasant entwickelten Padel-Community in Deutschland. Bonk schreibt regel-
mäßig für Magazine, Fachmedien und verschiedene Plattformen aus der Welt des Sports.

FASZINATION PADEL

Christian Bonk – Faszination Padel:  
Ausrüstung – Technik – Taktik – Regeln 
Meyer & Meyer Verlag 
1. Auflage, Oktober 2024 
ISBN: 978-3-8403-7928-4

Schnell, dynamisch, FUNtastisch

176 Seiten, in Farbe 

26,- €

©
 F

ot
o:

 M
ath

ias
_S

ch
ul

z

Faszination Padel ist DAS Buch für Padelspieler, -vereine, und -interessierte. 
Das Handbuch beleuchtet alle Aspekte der rasant wachsenden Sportart und 
wird u.a. vom Deutschen Padelverband sowie von Trainerlegende Hernan  
Flores empfohlen.

Der in Spanien und Südamerika weit verbreitete Racket-Sport Padel – eine 
Mischung aus Tennis und Squash – gewinnt nicht nur in Deutschland rasant 
an Beliebtheit. Der deutsche Fußballtrainer (u.a. Liverpool) Jürgen Klopp und 
zukünftige „Head of Global Soccer“ bei Red Bull entdeckte bereits vor Jahren 
seine Faszination für Padel und auch die BILD-Zeitung attestierte dem Padelsport 
bereits einen extrem hohen Fun-Faktor.

Faszination Padel vermittelt ein umfassendes Wissen über Technik, Taktik und 
Regelkunde dieses überaus dynamischen Trendsports: Thematisiert werden 
grundlegende technische und taktische Fertigkeiten und Fähigkeiten 
sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, aber auch bei Auf-
schlägen und Spezialschlägen. Das Buch informiert darüber hinaus 
über das Verbandsgeschehen in Deutschland, die richtige Ausrüstung 
und über Padel als Wettkampfsport. Aber auch die Geschichte des 
Sports kommt in diesem Buch nicht zu kurz!

Die ganze Welt der Trendsportart Padel auf einen Klick:  
www.padeleros.de

TRINE
104 m² 6 3 2

URLAUB
Inmitten des traumhaften Landschaftsschutzgebiets der 
Mecklenburgischen Seenplatte befindet sich der wunder-
schöne Ferienpark Lenz, direkt am Plauer See. 

Mit individuellen Ferienhäusern bietet er die passende Unter-
kunft für jeden Anspruch. Für Einzelpersonen und Familien 
mit 2 bis 4 Personen stehen zahlreiche Ferienwohnungen zur 
Verfügung, für eine größere Gäste-Anzahl gibt es Häuser für bis 
zu 12 Personen. Alle Unterkünfte sind hochwertig gestaltet und 
ausgestattet. 

Willkommen in Ihrem Urlaub vom Alltag. 
 

Plauer Seeblick 43
17213 Malchow
Tel. 0152 08529030
urlaub@ferienpark-lenz.de

www.ferienpark-lenz.de

ANITA
95 m² 6 3 2

OHANA DG
95 m² 4 2 1

OHANA EG
104 m² 4 2 1

für die ganze Familie

SEESCHWALBE
100 m² 4 2 2

FERIENPARK LENZ
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Wir beraten Sie gern! Tel.: 03491 - 414820 Bürgermeisterstraße 7 · 06886 Lutherstadt Wittenberg 
9:00 – 13:00 u. 14:00 – 18:00 Uhrwww.wricke-touristik.de

8 TAGE KURURLAUB IN SWINEMÜNDE
Busfahrt, 7 x Ü/HP im Hotel Villa Rezydent, ärztliches Eingangsgespräch mit 
Erstellung des Kurplans, 2 Kurbehandlungen pro Werktag, kostenfreie Nutzung 
von Schwimmbad, Sauna & Dampfbad
08.02. - 15.02.2025 / 15.02. - 22.02.2025 ab 599,- € p. P./DZ  

3 TAGE FRAUENTAG IM TRAUMHAFTEN RIESENGEBIRGE
Busfahrt, 2 x Ü/HP im 4-Sterne-Hotel Golebiewski in Karpacz, Rundfahrt 
polnisches Riesengebirge, Tanzabend, freie Nutzung der hoteleigenen 
Badelandschaft, Kurtaxe
07.03. - 09.03.2025 299,- € p. P./DZ

4 TAGE OSTERN IN SÜDTIROL
Busfahrt, 3 x Ü/HP im 3-Sterne-Hotel Post in Maria Trens, 1 x Oster-Gala-
Dinner, Ganztagesausflug Meran, Besuch Haflinger Pferde-Umzug in Meran, 
Freizeittag in Maria Trens, kostenfreie Nutzung der hoteleigenen Sauna, 
Dampfbad und Kneipp-Becken
19.04. - 22.04.2025 444,- € p. P./DZ 

8 TAGE TRAUMURLAUB AUF DER SONNENINSEL USEDOM
Busfahrt, 7 x Ü/HP im Casa Familia in Zinnowitz, inkl. ausgewählter Getränke 
zum Abendessen, täglich freier Eintritt in das Meerwasserschwimmbad der 
Bernsteintherme, kostenfreie Teilnahme am täglichen Veranstaltungspro-
gramm im Hotel
25.04. - 02.05.2025 / 02.05. - 09.05.2025 ab 814,- € p. P./DZ 

4 TAGE HOLLANDS TULPENBLÜTE
Busfahrt, 3 x Ü/FR im Hotel im Raum Almere, Stadtführung Amsterdam, Grach-
tenrundfahrt Amsterdam, Besichtigung & Führung traditionelle Holzschuh-
macherei & Käserei inkl. Kostprobe, Stippvisite Volendam, Stadtführung Den 
Haag, Eintritt Keukenhof, Ortstaxe
28.04. - 01.05.2025 529,- € p. P./DZ

3 TAGE GROSSE DAMPFLOK-PARADE IN WOLSZTYN
Busfahrt, 2 x Ü/HP im 4-Sterne Mercure Hotel, Stadtführung Posen, Fahrt mit 
Dampfzug Posen – Wolsztyn, Besuch der Dampflok-Parade
inkl. Eintritt, Ortstaxe
02.05. - 04.05.2025 325,- € p. P./DZ

4 TAGE STRASSBURG IM ELSASS
Busfahrt, 3 x Ü/HP im 3-Sterne-Ibis Styles Hotel, Stadtführung Strasbourg, 
Bimmelbahnfahrt durch die Weinberge, Weinprobe beim Winzer, Rundfahrt 
Weinstraße Elsass, Besuch Colmar, Schifffahrt auf der Ill, City Tax
10.05. - 13.05.2025 445 ,- € p. P./DZ

5 TAGE ROMANTISCHES ALTMÜHLTAL
Busfahrt, 4 x Ü/HP im 3-Sterne-superior Hotel Zur Krone in Beilngries, Stadt-
führung Beilngries, Schifffahrt Donaudurchbruch, Besuch Kloster Weltenburg, 
Rundfahrt mittleres & oberes Altmühltal, Stadtrundfahrt Regensburg mit Re-
gensburger Citybahn, Freizeit in Regensburg, Tanzabend mit Alleinunterhalter 
im Hotel
13.05. - 17.05.2025 565,- € p. P./DZ

4 TAGE RADREISE TOUR DE RHÖN
Busfahrt, Fahrradtransport, 3 x Ü/HP im Hotel Residenz in Bad Neustadt, 3 
geführte Radwanderungen
23.05. - 26.05.2025 599,- € p. P./DZ

8 TAGE URLAUB IM ARKONA STRANDHOTEL
Busfahrt, 7 x Ü/HP im Arkona Strandhotel, kostenfreie Nutzung der hotel-
eigenen Bade- & Wellnesslandschaft, Gepäckservice am An- & Abreisetag
28.05. - 04.06.2025 864 ,- € p. P./DZ

Mehrtagesfahrten

04.03.2025  Frauentag beim Harzer Jodlermeister feiern  75 € p. P.
08.03.2025  Schifffahrt mit Brunch zum Frauentag  
 & Stadtrundfahrt Potsdam  99 € p. P.
10.03.2025  Frauentag feiern mit den Lumpenmander aus dem Zillertal  89 € p. P.
15.03.2025  Słubice Polenmarkt 39 € p. P.
18.03.2025  Musikalischer Frauentag in Falkenhain feiern  89 € p. P.
26.03.2025  Chemnitz erkunden und Schloss Augustusburg  87 € p. P.
27.03.2025  Dresden erkunden und Ausstellung BlütenWUNDER  79 € p. P.
29.03.2025  Besuch Radeberg & Show im Biertheater 
 „Aperol & Buttermilch“  81/83/88 € p. P. 
02.04.2025  Lausitzer Karpfen – Ein genussvolles Erlebnis  79 € p. P.

05.04.2025  Flughafenrundfahrt Leipzig  59 € p. P.
10.04.2025  Sportstättentour und Meeresaquarium Zella-Mehlis  85 € p. P.
12.04.2025  Tulpenfest Holländisches Viertel in Potsdam  49 € p. P.
13.04.2025  Auf dem Schiff zur Potsdamer Flottenparade 
 mit Hafenfest  82 € p. P.
15.04.2025  Musikalisches Osterfest in Oberwiesenthal  75 € p. P.
16.04.2025  Besuch Harzfalkenhof & Harzer Schnitzelhaus  80 € p. P.
18.04.2025  Mit dem historischen Dampfzug durch den Harz  115 € p. P.
22.04.2025  Sorbische Ostertraditionen und Osterbräuche  81 € p. P.
26.04.2025  Reichstagsbesichtigung mit Stadtrundfahrt Berlin  55 € p. P.
26.04.2025  Słubice Polenmarkt  39 € p. P.
29.04.2025  Die Burgen im Fläming erkunden  81 € p. P.

Tagesfahrten
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Qualität und  
Service seit über 

30 Jahren30 Jahren

Bauen +   Wohnen

Freitragende Schiebetore Anzeige

auch bei wenig Platz
Um auch kleine Grundstücke mit cleveren Zaun- und Toranla-
gen auszustatten, eignen sich zuverlässige Schiebetore, die nur 
wenig Platz auf der Fahrbahn benötigen. An der Grundstücks-
grenze sind sie gewissermaßen die Visitenkarte des Hauses. 
Wer daher hochwertige Optik mit möglichst großer Durchfahrts-
lichte kombinieren möchte, setzt auf ein Laufwerksystem für 
freitragende Schiebetore mit extrem kurzer Einspannung. Hinter 
dem System verbirgt sich eine ausgeklügelte Technik, welche 
die unterschiedliche Lastmomentbildung im Rahmen der Tor-
bewegung ausnutzt. Der Tragarm des Laufwerkes verkürzt da-
bei die freitragende Strecke. Entstehende Hebelkräfte werden 
auf bewegliche und feste Tragelemente verteilt - da die Kräfte 
in der Mitte der Bewegung besonders gering sind, erfolgt das 
Verschieben des Tragarmes genau zu dieser Zeit. Dadurch läuft 
das Tor nicht nur besonders leicht, auch die Rollen nutzen sich 
weniger stark ab. Ein weiterer Vorteil: Der geringere Materialver-
brauch ermöglicht Einsparungen bei Beschichtung, Verpackung 
und Transport! Weitere Informationen unter www.ceta.at. epr

Henry Ogieglo
Inhaber

Weinbergstraße 16 
06901 Kemberg
Mobil 0172.3 73 19 13 · Fax 03 49 21.6 19 06 

Meine Leistungen

 fachgerechte Pflasterarbeiten & 
Treppenaußenanlagen aller Art 

in Natur und Beton
 Be- und Entwässerungsarbeiten

 Maurer- und Putzarbeiten
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Repowering-Windpark Elster: Zukunftsenergie Made in Sachsen-Anhalt
Zwischen den Ortschaften Listerferda und Gentha im Landkreis 
Wittenberg setzt der Projektentwickler VSB Deutschland eines 
der größten Repowering-Projekte Europas um. Wir sprachen 
mit Katja Felkl, Projektleiterin des Repowering-Windparks Els-
ter bei VSB, über den aktuellen Stand und die Möglichkeit der 
Bürgerbeteiligung.

Frau Felkl, fährt man an der Baustel-
le vorbei, sieht man es: Die Anlagen 
im Repowering-Windpark wachsen 
weiter. Können Sie uns einen klei-
nen Einblick in die Fortschritte ge-
ben?
Sehr gerne! Alle 16 Betonturmteile 
stehen bereits, und aktuell werden 
die Stahlturmsegmente und Turbi-
nen montiert. Die Großkomponenten 
– darunter Rotorblätter, Stahlturmele-
mente und Gondeln – werden nachts 
zwischen 22 und 6 Uhr angeliefert, um 
den Verkehr so wenig wie möglich zu 
stören. Die Transporte sollen bis Ende 

Februar 2025 abgeschlossen sein, und die Inbetriebnahme ist 
im 1. Halbjahr 2025 geplant.

Neben dem Baufortschritt gibt es auch eine Initiative für 
die Bürgerinnen und Bürger der Region. Was steckt dahin-
ter?
Ja, wir bieten Bürgerinnen und Bürgern aus den Landkreisen 
Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg sowie Dessau-Roßlau ein Bür-
gersparen an. Mit der Beteiligung über ein qualifiziertes Nach-
rangdarlehen mit fünfjähriger Laufzeit haben Bürgerinnen und 
Bürger die einmalige Chance, die Energiewende nicht nur zu 
unterstützen, sondern auch direkt davon zu profitieren. Die ein-
geworbenen Mittel werden für die Betriebsführung des Wind-
parks eingesetzt. Im Gegenzug partizipieren die Anleger an den 
Erträgen des Windparks in Form einer attraktiven Verzinsung.

Warum ist es Ihnen wichtig, die Bürgerinnen und Bürger 
aktiv einzubeziehen?
Wir bei VSB möchten nicht nur die Energiewende vorantreiben, 
sondern auch einen Mehrwert für die lokalen Gemeinschaften 
schaffen. Während Kommunen bereits von Steuereinnahmen, 
Gewinnen und Pachten profitieren, möchten wir einen Schritt 
weitergehen und die Menschen in der Projektregion direkt be-
teiligen. Mit dem Bürgersparen bieten wir eine transparente 
und faire Möglichkeit, von der Energiewende zu profitieren.

Wie können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger be-
teiligen?
Alle Informationen und die Möglichkeit zur Beteiligung sind zu 
finden auf unserer Website unter https://investing.vsb.energy. 
Dort erklären wir, wie das Bürgersparen funktioniert und wie 
man sich einbringen kann. Wir laden alle Interessierten herzlich 
ein, sich zu informieren und gemeinsam mit uns die Energie-
landschaft von morgen zu gestalten.

Katja Felkl, Projektlei-
terin des Repowering-
Windparks Elster bei 
VSB  Deutschland

Die Großkomponenten erreichen die Baustelle

Anzeige

Ihre Medienberaterin vor Ort

Ich bin für Sie da ...

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 4144035
s.gruetz@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online

Sarina Grütz

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Grüne Straße 2

0171 9983408 (Büro)

fahrschule.roediger@web.de

Außerdem:

· Aufbauseminar für Fahranfänger ASP
· Punkteabbau für Punkteauffällige FES
 ·  Aus- und Weiterbildung für 

Gabelstapler, Krane und andere
· Aus- und Weiterbildung für Berufkraftfahrer LKW
· Weiterbildung für Berufskraftfahrer KOM

       Dipl.-Ing  Carsten Dorn
Pratauer Schulstraße 4 · 06888 Lutherstadt Wittenberg /OT Pratau

Tel. 034 91 / 45 00 11 · Handy 01 76 / 61 00 65 49
www.tischlerei-holzdorn.de

m Fenster/Türen
m Wintergärten
m Möbel-/Innenausbau
m Treppen
m Saunabau
m Rollläden
m Sonnenschutz
m Insektenschutz
m Sitzmöbel
m Holzschutzgutachten

KontaktKontakt
INFO@ROMANS-SERVICE.DE • 017663477119 • www.romans-service.de

AnschriftAnschrift
Windweg 6 • 06901 Kemberg • OT Radis

Roman`s ServiceRoman`s Service
RUND UM HAUS & GARTEN
•  Möbel Montage
•  Küchen Montage
•  Bodenlegen
•  Einbau von genormten Baufertigteilen
•  Transport
•  Akustik Wandpaneelen  
 mit LED Beleuchtung

Holz - Fertigelemente
• Frank Schöbe •

Fenster - Türen - Rollläden - Tore - Fußböden

Beratung vor Ort · Planung · Montage

seit 1993
OT Radis 
Neuer Weg 6 
06901 Kemberg

schoebe-frank@web.de
Tel.: 034953 / 38912

Funk: 0172 / 7903945

Treppenrenovierungen

Innenausbau

Vordächer aus Metall und Holz

Terrassenbodenbeläge

Sonnenschutz für

Terrassen und Fenster

 

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 235,-ab € 235,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 318,-ab € 318,-

Wintergefühle im Schwarzwald
Vom 30. Januar bis 13. Februar

20 % Sonderrabatt
auf all unsere Angebote

10 % Sonderrabatt auf die 
„Schwarzwaldtage und Schwarzwaldwoche” 

vom 13. Februar  bis 27. Februar 2025


